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Liebe Leserin, lieber Leser

Diversity heisst Vielfalt. Vielfalt an der FHNW be-

deutet: neun Hochschulen und Services, die in unter-

schiedlichen Fachbereichen tätig sind, und dies in vier 

verschiedenen Kantonen. Vielfältig sind auch unsere 

Studierenden und Mitarbeitenden mit ihren individuel-

len Biografien, Begabungen und Erfahrungen, Lebens-

modellen und Voraussetzungen. Diese Vielfalt ist ein 

wichtiger Wert. Es ist eine Aufgabe der Führung, Bedin-

gungen zu schaffen, in deren Rahmen sich Diversity zum 

Nutzen für die FHNW entfalten kann.

Die Vielfalt von Studierenden und Mitarbeitenden 

bietet unterschiedliche Ansatzpunkte für Innovation 

und Hochschulentwicklung. Wenn wir Unterschiedlich-

keit auch als Stärke wahrnehmen, kann die FHNW ihr 

Potenzial als Multispartenhochschule noch besser aus-

schöpfen. Lern- und Arbeitsbedingungen, die Vielfalt 

ermöglichen und produktiv machen, stärken die FHNW 

als beliebten Studienort und zeichnen sie als attraktive 

Arbeitgeberin aus. Diversity ist bereichernd, wenn es 

uns gelingt, die eigene Sichtweise zu reflektieren, mitei-

nander ins Gespräch zu kommen und voneinander zu 

lernen.

Basierend auf unserer Diversity-Politik FHNW ( 

Seite 50) haben wir zu sechs Dimensionen von Vielfalt 

Leitsätze formuliert. Diese bringen die Haltung der 

FHNW zum Ausdruck und bilden einen gemeinsamen 

Rahmen, lassen aber Spielraum für unterschiedliche 

Umsetzungen in den Fachbereichen und Organisations-

einheiten. Dadurch wird die Kultur der Vielfalt an der 

FHNW unterstrichen.

Die vorliegende Dokumentation skizziert Chancen 

und Herausforderungen von Diversity als Querschnitts-

aufgabe im vierfachen Leistungsauftrag und in den Füh-

rungsprozessen. Die Texte wurden von Expertinnen und 

Experten aus den Hochschulen der FHNW verfasst. Sie 

enthalten Empfehlungen und regen zu einem Austausch 

von guten Beispielen und Erfahrungen an.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Prof. Dr. Crispino Bergamaschi

Direktionspräsident FHNW

Vorwort des Direktionspräsidenten
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Die vorliegende Dokumentation zeigt Chancen für Diver-

sity an der FHNW auf. Sie skizziert Hindernisse und 

Handlungsmöglichkeiten im Hochschulkontext. Die Au-

torinnen und Autoren orientieren sich an den Diversi-

ty-Leitsätzen der FHNW ( Seite 52) und erläutern die 

sechs Dimensionen «Geschlecht», «Sexuelle Orientierung», 

«Behinderung», «Alter», «Herkunft», «Religion und Welt-

anschauung» aus ihrer jeweiligen Fachperspektive ( 

Seite 11 ff.). Dadurch wird die an verschiedenen Hoch-

schulen der FHNW bestehende Diversity-Expertise zu-

gänglich gemacht. Für den Austausch von Erfahrungs-

wissen sind gute Beispiele aus der FHNW aufgeführt.

Vielfalt braucht Barrierefreiheit

Die Internationalisierung und Migrationsbewegun-

gen, die demografische Alterung sowie der gesellschaft-

liche Wandel führen zu einer zunehmenden Vielfalt an 

unterschiedlichen Erfahrungen, Ausgangslagen, Lebens-

modellen und Arbeits- oder Lernformen. Diversity an ei-

ner Hochschule lässt sich realisieren, wenn der Zugang 

und die Teilhabe allen Menschen chancengleich möglich 

sind und Barrieren abgebaut werden. Die Einbettung von 

Diversity in den Diskriminierungsschutz und weitere 

rechtliche Grundlagen der Chancengleichheit an der 

FHNW erläutert Alexandra Caplazi ( Seite 6 und zu 

allen Dimensionen).

Diversity als Führungsaufgabe

Die Umsetzung von Diversity und Chancengleichheit 

ist ein Veränderungsprozess, an dem alle Hochschulan-

gehörigen beteiligt sind. Die Vorgesetzten übernehmen 

dabei eine wichtige Rolle. Sie prägen die FHNW-Kultur 

hinsichtlich Personalführung, Kommunikation und Ge-

staltung der Produkte. Die Diversity- und Gleichstel-

lungsbeauftragten beraten und unterstützen sie bei die-

sem Kompetenzaufbau. Katrina Welge beschreibt im 

Interview, wie «Diversity als Potenzial» für eine zielfüh-

rende Organisationsentwicklung genutzt werden kann 

( Seite 8).

Chancen für die Hochschulentwicklung

– Mit einem innovativen Aus- und Weiterbildungsange-
bot kann die FHNW neue Gruppen von Studierenden 
ansprechen und einen Beitrag zur Nachwuchsförde-
rung und zur Bekämpfung des Fachkräftemangels 
leisten.

– Zur praxisorientierten Lehre gehört auch die Vorberei-
tung von Absolventinnen und Absolventen der FHNW 
auf die zunehmende gesellschaftliche Heterogenität 
in der beruflichen Tätigkeit.

– Durch familienfreundliche Rahmenbedingungen, eine 
berufs- und lebensphasenorientierte Personalpolitik 
und individuelle Förderung können die besten Talente 
für die FHNW gewonnen und gehalten werden.

Geschlecht und Diversity 

Die verschiedenen Dimensionen von Diversity sind 

nicht unabhängig voneinander, sondern wirken zusam-

men und beeinflussen sich gegenseitig. An der FHNW 

kann auf einer breiten Erfahrung in der Förderung der 

Chancengleichheit von Frauen und Männern aufgebaut 

werden. Auch in Zukunft muss die Strukturkategorie Ge-

schlecht bei der Bearbeitung anderer Diversity-Dimen-

sionen immer mitberücksichtigt werden.

Einleitung
Natalie Berger Kofmel, Susanne Burren

Gute Fachkräfte sind nicht in einer Geschlechter-,  Alters-  
oder Herkunftsgruppe zu finden, sie gehören nicht  
einer bestimmten Religion oder Weltanschauung an,  
sie  können körperlich oder psychisch beeinträchtigt sein,  
und sie sind vielfältig in ihrer  sexuellen Orientierung. 
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Links

– Diversity und Gleichstellung an der FHNW

– Broschüre «Diversity an der FHNW – Ein Wegweiser für die 

Hochschulpraxis» und weitere Arbeitsinstrumente

Natalie Berger Kofmel ist Koordinatorin Diversity im Stab des 

 Direktionspräsidiums der Fachhochschule Nordwestschweiz 

FHNW. Sie ist Co-Präsidentin der Kommission Chancengleichheit 

der Fachhochschulkammer von swissuniversities und Mitglied  

der Delegation Diversity swissuniversities.

Dr. Susanne Burren ist Diversity- und Gleichstellungsbeauftragte 

im Stab der Pädagogischen Hochschule FHNW und Mitglied  

der Delegation Diversity von swissuniversities. Sie ist wissen schaft-

liche Mitarbeiterin im Schwerpunkt Bildungsorganisation des 

Instituts Forschung und Entwicklung und in dieser Funktion auch  

in Lehre und Beratung tätig.

http://www.fhnw.ch/gleichstellung
http://www.fhnw.ch/gleichstellung/download
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Rechtliche Grundlagen
Alexandra Caplazi

Der Schutz des Menschen in seiner Vielfalt und  
damit der Schutz seiner Persönlichkeit sind zentrale  
staatliche Aufgaben. Verfassungsrechtlich ist die  
FHNW verpflichtet, die kulturelle Vielfalt zu  fördern,  
eine möglichst grosse  Chancengleichheit zu  
verwirklichen und niemanden aufgrund von persönlich-
keitsbestimmenden Merkmalen zu diskriminieren.

Nach der bundesgerichtlichen Definition liegt eine 

Diskriminierung vor, «wenn eine Person rechtsungleich 

behandelt wird allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Gruppe, die historisch und in der 

gegenwärtigen sozialen Wirklichkeit tendenziell ausge-

grenzt oder als minderwertig behandelt wurde». Un-

gleichbehandlungen, die Personen ohne sachlichen 

Grund aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, 

Behinderung, Alter, Herkunft, Religion und Weltanschau-

ung benachteiligen, sind herabwürdigend. Sie knüpfen 

an Unterscheidungsmerkmale an, die angeboren oder er-

worben sind oder einen nur schwer verzichtbaren Be-

standteil der Persönlichkeit und Identität eines Men-

schen ausmachen (BGE 126 II 377).

Für Diversity an der FHNW sind neben der Schweizeri-

schen Bundesverfassung die folgenden Rechtsgrund-

lagen handlungsleitend: 

– der Staatsvertrag zwischen den Kantonen Aargau, 

Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über 

die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

– das Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz 

(HFKG)

– der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der FHNW sowie 

sinngemäss Bestimmungen des Schweizerischen 

Obligationenrechts (OR) und des Arbeitsgesetzes 

(ArG), sofern dem Staatsvertrag und dem GAV keine 

entsprechenden Vorschriften entnommen werden 

können

– das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau 

und Mann (GlG) 

– das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benach-

teiligungen von Menschen mit Behinderungen (Be-

hindertengleichstellungsgesetz, BehiG)

Der Staatsvertrag zur FHNW hält fest, dass Frauen 

und Männer auf allen Ebenen und in allen Prozessen 

gleichberechtigt und auf allen Hierarchiestufen ausge-

wogen vertreten sind. Das Hochschulförderungs- und 

Koordinationsgesetz nennt die Förderung der Chancen-

gleichheit und der tatsächlichen Gleichstellung von 

Mann und Frau als Aufgabe von gesamtschweizerischer, 

hochschulpolitischer Bedeutung. Voraussetzung für die 

institutionelle Akkreditierung ist ein Qualitätssiche-

rungssystem, welches dies gewährleistet. 

Die FHNW verpflichtet sich in ihrem Gesamtarbeits-

vertrag, die Würde und Persönlichkeit der Mitarbeiten-

den zu schützen und weder Mobbing, Diskriminierung 

noch sexuelle Belästigung zu dulden. Sie schützt die Ge-

sundheit der Mitarbeitenden, fördert deren Gleichstel-

lung und unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie, insbesondere durch Teilzeitarbeit und Jobsha-

ring, auch in Kaderstellen. Diese Grundsätze wurden in 

die Strategie der FHNW aufgenommen. Die FHNW ver-

steht sich als Bildungs- und Forschungsinstitution, die 

dem kompetenten Umgang mit Veränderung und Diver-

sität einen hohen Stellenwert beimisst. 

Alexandra Caplazi arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 

Institut Integration und Partizipation der Hochschule für Soziale 

Arbeit FHNW. Sie ist Leiterin des MAS Sozialrecht und unterrichtet 

Sozialrecht im Bachelor-Studium. Themenschwerpunkte: Verfas-

sungsrecht, Völkerrecht, Antidiskriminierungsrecht, Arbeitsrecht 

und Familienrecht.
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Worin liegt das Potenzial von Diversity für eine 

Hochschule resp. die FHNW?

Für eine Hochschule liegt das grösste Potenzial von 

Diversity vielleicht an erster Stelle in der eigentlichen 

Potenzialerkennung. Die FHNW und ihre Hochschulen 

beziehungsweise die Leitungspersonen in den verschie-

denen Organisationseinheiten haben die grosse Heraus-

forderung zu bewältigen, die Vielfalt unter den Mitarbei-

tenden und den Studierenden zu erkennen und aktiv für 

die Zusammenarbeit sowie für die Lehre und Forschung 

fruchtbar zu machen. Erst durch den bewussten Um-

gang mit Diversity – mit Diversity Management – kann 

Vielfalt als Chance und Ressource sowohl der Hochschu-

len wie der einzelnen Hochschulangehörigen genutzt 

werden. Die organisationspsychologische Diversity-For-

schung zeigt z. B., dass alters- oder kulturell gemischte 

Teams klare Leistungsvorteile haben können. Dies aller-

dings nur, wenn – auch seitens der Führung – kompetent 

damit umgegangen wird.

Welche Aufgabe haben Führungspersonen in einem 

solchen Change-Prozess? 

Die Verantwortung für Diversity Management haben 

in einer Organisation zwar alle Führungskräfte, gleich-

zeitig gibt es bei diesem Thema aber auch viel Wissen 

und nützliche Ideen an der sogenannten Basis, im Fall 

der FHNW unter den Studierenden und Mitarbeitenden. 

Ihre Erfahrungen und Anregungen gilt es mit einzube-

ziehen. Ein bewusstes Diversity Management setzt auf 

die individuellen Fähigkeiten, erkennt bisher ungenutz-

te Kontexte für diese Fähigkeiten, betont die daraus re-

sultierenden Stärken von Mitarbeitenden und Studie-

renden aus Minderheitsgruppierungen.

Ein solcher ressourcenorientierter Umgang mit Viel-

falt baut auf der Diversity-Kompetenz von Führungs-

personen auf. Sie haben Diversity-Themen in ihrem Füh-

rungsalltag wie jede andere Führungsaufgabe zu erken-

nen und wahrzunehmen. Diversity-Kompetenz wird 

somit zu einem Teil ihrer Führungskompetenz. Dabei 

geht es u. a. um gegenseitiges Verständnis und Wert-

schätzung, um kontinuierliche Bemühungen, Minderhei-

ten zu integrieren, sowie um deren aktive Unterstützung.

Warum sollten Führungspersonen in Diversity-Kom-

petenz investieren?

Für ein Diversity Management können sowohl 

ethisch-moralische wie gesetzlich-normative oder wirt-

schaftliche Gründe ausschlaggebend sein. Der Gewinn 

für Führungspersonen kann zum Beispiel sein, Führungs- 

und speziell Personalentscheide jenseits von Vorurteilen 

und Stereotypen zu treffen oder Sicherheit in der Anwen-

dung bestehender gesetzlicher Vorschriften zu gewinnen. 

Es geht aber auch darum, in zunehmend komplexen 

Situationen fundierte und individuelle Lösungen zu 

finden und auf die Aufgaben der Zukunft gut vorbereitet 

zu sein. Die zunehmende Heterogenität der Gesellschaft 

hat einen Einfluss auf die Zusammensetzung des Perso-

nals sowie der Studierenden in Aus- und Weiterbildung. 

Zum Beispiel stellt die fortschreitende Internationali-

sierung mit ihren Auswirkungen auf den Wettbewerb 

die Hochschulen vor neue Herausforderungen. Die Aus-

einandersetzung mit Diversität eröffnet gleichzeitig 

neue Fragestellungen in der anwendungsorientierten 

Forschung. Auch hierin liegt ein Potenzial für die Fach-

hochschulen. Schliesslich kann es für mich als Kader-

person eine persönliche Genugtuung sein zu wissen, 

dass allen Mitarbeitenden und Studierenden im Rahmen 

der Unternehmensziele die bestmögliche Chance zur 

Integration und zur Weiterentwicklung gegeben wird.

Diversity als Potenzial
Interview mit der Organisationsentwicklerin Katrina Welge
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Wie kann eine Hochschulkultur so verändert werden, 

dass mehr Bewusstsein für Diversity entsteht?

Diversity Management hat das Potenzial, den Weg 

zu einem organisationalen Paradigmenwechsel zu berei-

ten. Vielleicht gibt es deshalb seit Jahren so starken und 

so vielfältigen Widerstand dagegen. Auch wenn Wider-

stand in Veränderungsprozessen als normal gilt, haben 

Führungskräfte die Verantwortung, aktiv damit umzu-

gehen. 

Unmut gegenüber dem Thema Gleichstellung, Wider-

stände und Ambivalenzen sind alltägliche Erscheinun-

gen. Polarisieren bringt die Sache nicht weiter – es ist 

ein differenzierter Dialog zu fördern. Zudem ist es 

wichtig, Einflussmöglichkeiten wahrzunehmen, als fach-, 

prozess- oder als führungsverantwortliche Person. 

Welche Voraussetzungen müssen an einer Hochschule 

für den Kulturwandel gegeben sein?

Um Vielfalt als organisationale Ressource zu ermög-

lichen und auch um die damit einhergehenden Konflikte 

bewältigen zu können, braucht es ein systematisches 

Diversity Management beginnend mit einer Personalre-

krutierungsstrategie, welche Diversität als wichtiges 

Einstellungskriterium konsequent berücksichtigt. Zu 

guter Letzt muss Vielfalt in einer Organisation auch ge-

messen und evaluiert werden, um aus Erfahrungen zu 

lernen und Verbesserungen abzuleiten. Dieser Verände-

rungsprozess sollte langfristig angelegt sein, denn ge-

lebte Vielfalt lässt sich nicht einkaufen oder verordnen, 

sondern entwickelt sich prozessorientiert.

Katrina Welge ist Dozentin für Führung und Veränderung sowie 

Studiengangleiterin für interdisziplinäre Unternehmensentwicklung 

an der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW. Sie ist als 

Diversity-Fachberaterin Vorstandsmitglied bei Diversity-Controlling.

org sowie als Organisations- und Managementberaterin der 

Change Management Partner AG Zürich für innovative Führungs- 

und Veränderungsgestaltung tätig.
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Geschlecht
Nathalie Amstutz

«Als ich vor drei Jahren an die FHNW kam, war ich erstaunt über  
die geschlechtergerechte Sprache an der Hochschule, hab  
mich gefragt, ob das nötig sei. Ich war dann sehr rasch davon über-
zeugt, dass wir spezifischer adressieren müssen, um die Leute 
 erreichen zu können. Formulierungen, die nicht beide Geschlechter 
ansprechen, kommen mir heute inkomplett vor.»
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Die Chancengleichheit der Geschlechter ist an den 

Fachhochschulen mindestens dreifach Thema: in der 

Gleichstellungspolitik des Bundes und der Hochschule, 

in der Geschlechterforschung und in der Praxis mit ak-

tuell auftretenden Fragestellungen. Die Chancengleich-

heit von Frauen und Männern ist Teil der Qualitätskrite-

rien und der Akkreditierung der Fachhochschulen beim 

Bund. Diese Gleichstellungspolitik wird mit engem Be-

zug zu den Ergebnissen der Geschlechterforschung an 

Hochschulen entwickelt. Ausserdem bestehen an den 

Hochschulen in Bezug auf Chancengleichheit konkrete 

Fragen im Arbeitsalltag der Mitarbeitenden und Studie-

renden, in Führungssituationen oder in der Personalar-

beit. Durch diese Bedürfnisse und Auseinandersetzun-

gen wird das auf den ersten Blick einfach scheinende 

Thema Gleichstellung der Geschlechter nicht nur kom-

plexer, die Hochschule und ihre Mitglieder verfügen 

auch über ein sich ständig weiter entwickelndes Wissen 

in diesem Bereich. 

Gleichstellungspolitik an der FHNW

Mit ihrer Gleichstellungspolitik setzt die FHNW die 

rechtlichen Vorgaben um und arbeitet an der Entwick-

lung einer zeitgemässen Organisations-, Studien- und 

Arbeitskultur. Sie bezieht ihren Auftrag der Chancen-

gleichheit aus den rechtlichen Vorgaben des Bundes und 

aus dem Staatsvertrag zwischen den vier Trägerkanto-

nen, der rechtlichen Grundlage der FHNW: §11 «Frauen 

und Männer sind auf allen Ebenen und in allen Prozes-

sen der FHNW gleichberechtigt und auf allen Hierar-

chiestufen ausgewogen vertreten. Die FHNW trifft ge-

eignete Massnahmen zur Förderung der Gleichstellung 

der Geschlechter. Die FHNW unterstützt die Vereinbar-

keit von Studium, Beruf und Familie.» Die Gleichstel-

lung der Geschlechter ist ausserdem auch im Gesamtar-

beitsvertrag der FHNW festgehalten.

Im Rahmen ihrer Strategie sowie des Aktionsplans 

Chancengleichheit hat sich die FHNW bis 2016 folgende 

Schwerpunkte gesetzt:

– die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositi-

onen sowie die Erhöhung der Anzahl Professorinnen

– die Verbesserung des Geschlechterverhältnisses in 

den Studiengängen je nach Fachbereich

– die Förderung der Vereinbarkeit von Familie resp. 

Betreuungsaufgaben und Beruf und/oder Studium

Bundesprogramm Chancengleichheit

Das Bundesprogramm «Chancengleichheit von Frauen 
und Männern an den Fachhochschulen» unterstützt letz-
tere bei der Verankerung und Umsetzung der Zielsetzung. 
Das Programm legt einen Schwerpunkt auf Massnahmen, 
um dem Fachkräftemangel in den Bereichen MINT und 
Gesundheit entgegenzuwirken sowie die Bildungschancen 
und den Nachwuchs auf allen Stufen zu fördern. 

Als Rahmen für die Umsetzung dieser Vorgaben dient 
die Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung 
und Innovation (BFI), die für die Jahre 2013 bis 2016 fest-
hält, dass «weiterhin Handlungsbedarf in den Bereichen 
der geschlechterspezifischen Wahl der Studiengänge und 
des Zugangs von Frauen zu Führungspositionen herrscht.» 
Damit ortet der Bundesrat Handlungsbedarf an den Fach-
hochschulen entlang der in Gleichstellungspolitik sowie 
Gender- und Diversity-Forschung gängigen zwei Analyse-
perspektiven, der horizontalen und der vertikalen Segre-
gation der Geschlechter.

HL
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Kategorie Geschlecht im Wandel 

Die FHNW hat sich 2011 für eine «Diversity-Politik 

FHNW» ( Seite 50) entschieden und einen Prozess der 

Verständigung über deren Bedeutung und Ziele eröffnet. 

Die Diversity-Kategorien sind sowohl im gesellschaftli-

chen Bewusstsein wie auch in Forschung und Politik in 

einem Wandel begriffen. Dies trifft auch auf die Katego-

rie Geschlecht zu. Deshalb geht es nicht in erster Linie 

darum, Definitionen durchzusetzen, sondern Raum für 

deren Diskussion zu schaffen. 

Wir verstehen Geschlecht im 
Sinne von Gender in erster 
Linie als von der Gesellschaft 
zugewiesene Rolle. 

Wir achten überall auf die 
Geschlechterverhältnisse und 
bedenken ihre Bedeutung 
in der Organisation und in den 
Fachgebieten. Damit ent- 
wickelnwir unsere Gender- 
Kompetenz. 

Wir arbeiten am Ziel eines 
ausgeglichenen Geschlechter-
verhältnisses.

Die FHNW orientiert sich an einem offenen Ge-

schlechterbegriff, der sowohl auf Resultaten der For-

schung wie auch auf artikulierten Bedürfnissen von 

Mitarbeitenden und Studierenden basiert. 

Die Geschlechterforschung hat Geschlecht als gesell-

schaftliche Ordnungskategorie analysiert und deutlich 

gemacht. Die Relevanz von Geschlecht als Ordnungskri-

terium zeigt sich im Alltag als Teil der eigenen individu-

ellen Identität, als Unterscheidungskriterium in sozia-

len Beziehungen, als Identifikationskriterium bei der 

Geburt, als anzukreuzendes Feld auf manchem Formu-

lar, als statistische Grösse in allen Lebens- und Arbeits-

bereichen. Die Geschlechterforschung hat aufgezeigt, wie 

Gesellschaften die Differenzen zwischen Frauen und 

Männern als binäres und gleichzeitig hierarchisches 

Geschlechterverhältnis konstruieren (vgl. McKinnan 1994). 

Diese geschlechterdifferenzierende und hierarchisieren-

de Zuweisung von Frauen- und Männerrollen ist recht-

lich in der Schweiz weitgehend überwunden. In der 

Arbeitswelt findet sie sich nach wie vor in der horizon-

talen und vertikalen Segregation. An der FHNW zeigen 

sich unterschiedliche Repräsentanzen von Frauen und 

Männern in Disziplinen, Hochschulen und Studiengän-

gen, in der Hierarchie, in Funktionsstufen und Tätig-

keitsfeldern.

Horizontale und vertikale Segregation

Die horizontale Segregation bezeichnet die geschlech-
terspezifische Studien- und Berufswahl, aber auch die un-
gleiche Verteilung der Geschlechter in bestimmten Tätig-
keiten wie Administration und Fachbereichen. An der FHNW 
ist die horizontale Segregation ausgeprägt in den Studien-
gängen der Fachbereiche Technik und IT, Architektur, Bau 
und Geomatik, Lehrkräfteausbildung und Soziale Arbeit: 
Im Jahr 2014 studieren an der Hochschule für Technik 
13% Frauen und 87% Männer. An der Hochschule für Ar-
chitektur, Bau und Geomatik studieren 23% Frauen und 
77% Männer. An der Hochschule für Wirtschaft, der mit 
der Technik grössten Hochschule bezüglich Anzahl Studie-
render, studieren 40% Frauen und 60% Männer. Die 
Hochschule für Soziale Arbeit zeigt einen Frauenanteil von 
73% und einen Männeranteil von 27%. Die Pädagogische 

Geschlecht – Nathalie Amstutz
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Hochschule hat unter ihren Studierenden in der Ausbil-
dung einen Frauenanteil von 72% und einen Männeranteil 
von 28%.

In der Administration, in technischen Berufen und 
Services sind an der FHNW 62% Frauen und 38% Männer 
beschäftigt. An den meisten Hochschulen ist der Frauen-
anteil im administrativen Bereich besonders hoch. Die ho-
rizontale Segregation der Geschlechter bezeichnet auch 
eine geschlechterspezifische Verteilung anhand von Funk-
tionen und Tätigkeiten wie fachliche Spezialisierung, Teil-
nahme in Projekten, Rollen in Gremien, die statistisch nicht 
erfasst sind. 

Die vertikale Segregation betrifft die ungleiche Vertei-
lung der Geschlechter auf unterschiedlichen Hierarchie-
stufen (sog. «gläserne Decke»). In den obersten Leitungs-
positionen A und B an der FHNW sind im Jahr 2014 16 % 
Frauen und 84 % Männer. Von den Professorinnen und 
Professoren sind 24 % Frauen und 76 % Männer. Ein aus-
gewogenes Verhältnis bei den Dozierenden (inkl. Lehrauf-
träge) besteht in zwei der neun Hochschulen: nämlich in 
der Hochschule für Soziale Arbeit und in der Pädagogi-
schen Hochschule. Im Mittelbau liegt der Frauenanteil an 
der FHNW bei 46%; dies weist auf ein breites Nachwuchs-
potenzial hin. Allerdings bestehen hier wiederum Unter-
schiede zwischen den Fachbereichen. 

(Quellen: Jahresbericht FHNW 2014, Personal-Kennzahlen- 

Reporting FHNW 2014)

Gender als umfassender Begriff kann sich nicht auf 

das «sex counting», den zahlenmässigen Nachweis von 

Frauen und Männern beschränken (Baer 2004). Die Gen-

derforschung analysiert nicht nur kritisch die Struktu-

ren, Normen und Rollen, die eine zweigeschlechtliche 

Ordnung etablieren, sowie deren Folgen für Frauen und 

Männer; sie schaut auch auf die Zweigeschlechtlichkeit 

als normative Setzung der Geschlechterordnung. Ein 

Forschungsprojekt der Musikhochschulen FHNW mit 

dem Titel «Gender Transgressionen» befasste sich bei-

spielsweise mit Geschlechtsidentität und Geschlechter-

politik in der historischen Opernpraxis. Diese kritische 

Perspektive, die «Queer Studies», verortet sich ‹quer› 

zum ‹Entweder-oder› der Zweigeschlechtlichkeit. In der 

Vernehmlassung zu den Leitsätzen forderte die Studie-

rendenvertretung: «Wir begrüssen die explizite Nen-

nung von Frauen und Männern, die FHNW muss jedoch 

auch weitere Geschlechterformen berücksichtigen wie 

Intersexuelle und Transmenschen.» Eine Gruppe Studie-

render hat eine Initiative zur Bildung eines LGBTIQ- 

Netzwerkes gestartet (Begriffsklärung  Beitrag «Sexu-

elle Orientierung», Seite 19). Eines ihrer Ziele ist die 

Schaffung einer «sicheren und offenen Umgebung ge-

genüber sexueller Orientierung und Geschlechtsidenti-

tät» an der FHNW.

Wir fördern die Vereinbarkeit 
von Familie, Beruf und Studium.

Dieser Diversity-Leitsatz unterstreicht das Vorha-

ben aus dem Staatsvertrag der FHNW, die Vereinbarkeit 

von Beruf, Studium und Familie zu unterstützen. Der 

Gesamtarbeitsvertrag schliesst beim Thema Vereinbar-

keit die Kinderbetreuung wie auch die Pflege von Ange-

hörigen ein. Die Ausgestaltung von Förderangeboten 

der Vereinbarkeit muss sich einerseits an einem breiten 

Familienbegriff orientieren, der die zahlreichen Lebens-

wirklichkeiten wie Einelternfamilien, Mehrelternfami-

lien, Regenbogenfamilien und Patchworkfamilien berück-

sichtigt. Anderseits geht es auch darum, die Vielfalt von 

Betreuungssaufgaben, die Angehörige der Hochschulen 

wahrnehmen, zu berücksichtigen. Sei es die Betreuung 

von Kleinkindern, von betagten Eltern oder die Lang-

zeitbetreuung von Angehörigen mit einer physischen 

oder psychischen Beeinträchtigung. Auch Aktivitäten 

wie politisches oder soziales Engagement sollen mit Be-

ruf oder Studium vereinbar sein. 

Aktivitäten an der FHNW: Beispiele, Anregungen, 

Empfehlungen 

Das aktuelle Wissen aus der Geschlechter- und Diver-

sity-Forschung bietet für die FHNW zahlreiche Analyse-

perspektiven und Interventionsinstrumente. Auch Be-
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triebe, Verwaltungen und öffentliche Institutionen haben 

Projekte umgesetzt und ihre Erfahrungen zur Diskussion 

gestellt. Es steht also ein umfangreiches forschungs-

basiertes und praxisnahes Know-how für die Weiter-

entwicklung der Gender-Kompetenz an der FHNW zur 

Verfügung. 

Dabei gibt es Massnahmen, die allen Hochschulen 

gleichermassen zu Gute kommen, und weitere, die auf 

die spezifischen Rahmenbedingungen der Hochschulen 

auszurichten sind. Der Katalog an Massnahmen, Instru-

menten, Projekten ist für die Kategorie Geschlecht um-

fangreicher als die Massnahmen und Angebote für die 

weiteren Diversity-Kategorien. Dies hat mit dem explizi-

ten Auftrag des Bundes und den dafür gebundenen finan-

ziellen Ressourcen zu tun. Ein weiterer Grund ist die 

Institutionalisierung der Gender Studies an den Uni-

versitäten und die dortige Bündelung zahlreicher For-

schungsergebnisse und Instrumente, die in enger Zusam-

menarbeit mit Gleichstellungsfachstellen entstanden 

sind. Es besteht ein Bedarf an Wissen und Massnahmen 

im Hinblick auf LGBT und auf die Überschneidung von 

Gender mit weiteren Diversity-Kategorien.

Im Folgenden sind ausgewählte Beispiele zur insti-

tutionellen Verankerung, zur Sensibilisierung der Füh-

rungskräfte und der Teams sowie bestehende gute Bei-

spiele an der FHNW aufgeführt. 

Institutionelle Verankerung der Gleichstellungs-

politik und Gender-Kompetenz

Die Institutionalisierung unterstützt die Veranke-

rung und die Partizipation aller Beteiligten an der Dis-

kussion darüber, was wie zu tun ist. 

– Zielsetzungs- und Controllingprozess: Der Erfolg 

von Aktivitäten der FHNW und ihrer Hochschulen 

zur Umsetzung der Diversity-Politik setzt einen 

Zielsetzungs- und Controllingprozess voraus, in 

dem die Rolle der Diversity- und Gleichstellungs-

beauftragten geklärt ist. Die Planung der Gleich-

stellungsziele ist idealerweise an den jährlichen 

Zielsetzungs-, Budget- und Controllingprozess und 

damit an den regulären Führungsprozess geknüpft. 

Dies erfordert eine entsprechende Terminierung 

und Kommunikation.

– Geschlechtersensible Sprache, Kommunikation und 

Bilderwelt: Ausgehend vom Prinzip «Sprache schafft 

Realität», verfügt die FHNW über einen Leitfaden 

für die sprachliche Gleichstellung. Zur Kommunika-

tion gehört auch die Reflexion der Darstellung von 

Frauen und Männern und ihrer Diversität in der 

Bilderwelt der Hochschule. Zur Sichtbarkeit der Di-

versität gehört die personelle Zusammensetzung 

von Konferenz- oder Weiterbildungsprogrammen.

Sensibilisierung der Führungskräfte und ihrer Teams

Gender- und Diversity-Kompetenz für Führungs-

kräfte umfasst die Informiertheit über Begriffe und 

rechtliche Vorgaben sowie die Sensibilisierung über 

ausschlaggebende Momente der Führungsarbeit und 

die Umsetzung ausgewählter Massnahmen zur Unter-

stützung der Ziele.

– Informieren und Schwerpunkte definieren: Aus-

tausch und Information über die hochschulspezifi-

schen Diversity-Ziele sind zentral. Wo sieht das 

Team Handlungsbedarf? Welche Prioritäten werden 

gesetzt? Schlüsselmomente in der Führungsarbeit 

sind die Personalprozesse wie Personaleinstellung 

und Personalentwicklung, Zielvereinbarungsgesprä-

che, Leistungsbewertung und Entlohnung, aber auch 

weitere Führungsaufgaben wie Vernetzung, Team-

bildung, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf 

und/oder Studium und Betreuungsaufgaben.

– Familienfreundliche Fachhochschule: An der FHNW 

stehen entsprechende Angebote, Arbeitsbedingun-

gen und -modelle zur Verfügung. Zur Unterstützung 

der Vereinbarkeit ist das Mitarbeitendengespräch 

zentral, gerade auch vor und nach einem Mutter-

schaftsurlaub. Dazu gehört die Reflexion der Vor-

stellungen zu Karriere und Kind, zu Teilzeit und 

Karriere und zur Minimierung möglicher Hürden 

im Team oder im Fachbereich für die weitere beruf-

liche Entwicklung. Der GAV hält fest, dass die FHNW 

Jobsharing auf Führungsebene unterstützt. An der 

Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW teilen 

sich beispielsweise zwei Professoren die Instituts-

leitung.

– Sexuelle Belästigung: Die Prävention sexueller Be-

lästigung ist eine Führungsaufgabe. Jeder FHNW- 

Geschlecht – Nathalie Amstutz
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Standort verfügt über Vertrauenspersonen, die Be-

troffenen und Führungskräften zur Seite stehen. 

Die Weisung der FHNW orientiert über das Vorge-

hen im Fall von sexueller Belästigung.

Ausgewählte Programme und Instrumente  

an der FHNW

– Nachwuchsförderung Services: Die Entwicklung 

des vierfachen Leistungsauftrags, der dazugehöri-

gen Strukturen, die Internationalisierung und der 

Praxisbezug haben zu einer Weiterentwicklung der 

beruflichen Tätigkeiten an Fachhochschulen geführt. 

Die neuen Aufgabengebiete zwischen Akademie und 

Administration, der sogenannte «Third Space», bie-

ten zahlreiche Möglichkeiten für die Entwicklung 

des administrativen, technischen und wissenschaft-

lichen Personals.

– Nachwuchsförderung Mittelbau: Das Mentoringpro-

gramm «mefistalo» eröffnet Assistierenden und wis-

senschaftlichen Mitarbeitenden der FHNW unter-

schiedliche berufliche Perspektiven: den Weg zur 

Dozentin, zum Dozenten an der Fachhochschule, in 

die Privatwirtschaft oder in eine Non-Profit-Organi-

sation, in die Beratung, in die anwendungsorien-

tierte Forschung oder in die Selbstständigkeit. Ver-

schiedene Hochschulen der FHNW organisieren 

Vernetzungsanlässe sowie Laufbahn- und Weiter-

bildungsangebote, an welchen u. a. auch Vereinbar-

keitsfragen thematisiert werden.

– Diversität und Innovation in der Lehre: Die Hoch-

schule für Technik FHNW hat das Studienangebot 

«iCompetence», eine Profilierung im Studiengang In-

formatik, bewusst auch im Hinblick auf Gender und 

Diversity konzipiert. Der Bachelor verbindet Infor-

matik, Design und Management und legt den Schwer-

punkt auf interdisziplinäre und interkulturelle 

Kompetenzen. Damit reagiert der Studiengang auf 

die dringliche Nachfrage des Arbeitsmarkts nach 

Kompetenzen im Bereich von User Interface Design 

und Usability. Dieses innovative Angebot zieht Stu-

dierende mit unterschiedlichen Bildungswegen und 

Hintergründen an, u. a. einen signifikant grösseren 

Anteil an Studentinnen.

– Diversity-Kompetenz: Das CAS Diversity- und Gleich-

stellungskompetenz an der Hochschule für Wirt-

schaft FHNW vermittelt und diskutiert Kompeten-

zen zur Entwicklung und Steuerung von Diversity- 

und Gleichstellungsprozessen und -projekten. 

– Frauen in Führung: Die Hochschule für Soziale Ar-

beit FHNW bietet ein Führungsseminar an für Frau-

en in Leitungsfunktionen und Frauen, die Führungs-

qualitäten für spätere Positionen entwickeln und 

Geschlechterrollen im Führungsverhalten reflektie-

ren wollen. 

Geschlecht / Gender im Kontext 

Wie stehen die Diversity-Kategorien Geschlecht/

Gender, Alter, Behinderung, Herkunft, Religion und sexu-

elle Orientierung zueinander? Soziale Verhältnisse wer-

den durch all diese Kategorien sozialer Vielfalt geprägt. 

Die Konstruktion von Geschlecht/Gender stützt sich in 

einem komplexen Prozess darauf ab (Collins 2009). 

Eine zentrale Botschaft von Diversity-Konzepten ist 

Chancengleichheit im Zugang zu Ressourcen, Ausbil-

dung, Karriere und Netzwerken. Dieser Zugang ist aus 

verschiedenen Gründen nicht für alle gleich durchlässig. 

Ihn zu fördern heisst, sich mit den strukturellen Grün-

den zu befassen, die ihn erschweren, und gleichzeitig 

diejenigen Personengruppen zu fördern, für die der Zu-

gang nicht selbstverständlich ist. Dabei können folgen-

de Fragen hilfreich sein: Unter welchen Bedingungen 

haben Menschen Zugang zur Hochschule, welche Hür-

den stellen sich unter bestimmten Bedingungen und 

wie kann die Hochschule die Hürden beseitigen oder 

reduzieren? Diversity-Kompetenz kann bedeuten, diese 

Hürden zu erkennen. Dazu gehört der Einbezug von For-

schungsergebnissen, von Ressourcen, die das Recht 

schafft, sowie von Know-how, das in der Praxis laufend 

weiterentwickelt wird. Diversity lässt sich dabei nicht 

Personengruppen als Kategorie zuweisen, sondern ent-

steht am ehesten durch das gebündelte Wissen aller Be-

teiligten im «Wir» der Organisation Hochschule.
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Beispiele

– Ansprechpersonen FHNW bei Diskriminierung, Mob-

bing und sexueller Belästigung

– FHNW-Broschüren «Leitfaden für die sprachliche 

Gleichstellung» und «Gender-Kompetenz im Hoch-

schulalltag – Checklisten für Mitarbeitende»

– CAS Diversity- und Gleichstellungskompetenz (Hoch-

schule für Wirtschaft FHNW)

– Führungspraxis FHNW zu gleichstellungsrelevan-

ten Themen (z. B. Berufungsverfahren, Home Office, 

Familienfreundlichkeit)

– Laufbahn, Weiterbildung und Vernetzung: «mefista-

lo» – Mentoringprogramm für den Mittelbau an der 

FHNW, Führungsseminar für Frauen (Hochschule 

für Soziale Arbeit FHNW), Lunchseminar «women@

work – towards a fulfilled life» (Hochschule für Life 

Sciences FHNW), Ingenieurinnen-Lunch (Hochschu-

le für Architektur, Bau und Geomatik FHNW)

– Profilierung «iCompetence» im Studiengang Infor-

matik (Hochschule für Technik FHNW)

– Schnupperangebote für Mädchen (Hochschule für 

Architektur, Bau und Geomatik FHNW, Hochschule 

für Life Science FHNW, Hochschule für Technik 

FHNW, Hochschule für Wirtschaft FHNW) und 

Schnupperangebote für Buben (Hochschule für Sozi-

ale Arbeit FHNW, Pädagogische Hochschule FHNW)

– Strategische Initiative FHNW «EduNaT»: Arbeitsfeld 

«Gendergerechte naturwissenschaftlich-technische 

Bildung»

Links

– Checklisten des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und 

Innovation SBFI: «Empfehlungen für eine Kultur der Chancen-

gleichheit − Gesammeltes Wissen aus zehn Jahren Bundespro-

gramm Chancengleichheit an Fachhochschulen»

– Gender Campus – Die Plattform für Information, Kommunikation 

und Vernetzung von Geschlechterforschung und von Chancen-

gleichheit an Schweizer Hochschulen

Prof. Dr. Nathalie Amstutz ist Dozentin für Gender & Diversity 

Management am Institut für Personalmanagement und Organisati-

on der Hochschule für Wirtschaft FHNW und Leiterin des CAS 

Diversity- und Gleichstellungskompetenz. Sie ist in Forschung, 

Beratung und Lehre zu Diversity und Organisationsentwicklung 

sowie HRM und Führung tätig.

Geschlecht – Nathalie Amstutz

http://www.sbfi.admin.ch/chance
http://www.gendercampus.ch
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Geschlecht und Recht
Alexandra Caplazi

Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV) verbietet 

die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. In der 

Praxis wird darunter immer noch die Diskriminierung 

von Frauen und Männern verstanden. Da sich das Dis-

kriminierungsverbot jedoch auf die Geschlechtlichkeit 

des Menschen bezieht, sind auch Personengruppen wie 

Transsexuelle oder Intersexuelle sowie Geschlechter 

aus serhalb des Männlichen und Weiblichen vom Schutz-

bereich des Diskriminierungsverbots in Art. 8 Abs. 2 BV 

erfasst (vgl. Waldmann 2003, S. 608f).

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau wird 

spezifisch in Art. 8 Abs. 3 BV garantiert. Mann und Frau 

sind in allen Lebensbereichen gleich zu behandeln. Ge-

mäss Bundesgericht sind Ausnahmen nur zulässig, 

wenn eine Gleichbehandlung aufgrund von biologischen 

(Schwangerschaft, Geburt) oder funktionalen Unterschie-

den auszuschliessen ist. Heutzutage sind weniger biolo-

gische oder funktionale Unterschiede zwischen Mann 

und Frau Anlass für Diskriminierungen als vielmehr ge-

sellschaftlich konstruierte Differenzen, verursacht durch 

systematische Benachteiligung bzw. Vormacht in der 

Gesellschaft (vgl. Müller/Schefer 2008, S. 738). Gesell-

schaftlich konstruierte Geschlechterrollen sind verfas-

sungsrechtlich nicht geschützt (BGE 129 I 269).

Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau 

und Mann im Bereich der Arbeitswelt (Gleichstellungs-

gesetz; GlG) konkretisiert den Grundsatz der Gleichbe-

rechtigung und verpflichtet die öffentliche Arbeitgebe-

rin zu Regelungen und Massnahmen, die insbesondere 

auch die tatsächliche Gleichstellung bewirken. Gemäss 

Art. 3 GlG dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

nicht benachteiligt werden: weder bezüglich ihres Zivil-

stands noch ihrer familiären Situation oder, bei Arbeit-

nehmerinnen, bezüglich einer Schwangerschaft. Das 

Diskriminierungsverbot umfasst direkte und indirekte 

Benachteiligungen und bezieht sich auf die Anstellung, 

die Aufgabenteilung, die Arbeitsbedingungen, den Lohn, 

die Aus- und Weiterbildung, die Beförderung und die 

Aufhebung des Arbeitsverhältnisses. Diskriminierend 

ist nicht nur eine Benachteiligung aufgrund des Ge-

schlechts, sondern auch jedes belästigende Verhalten 

sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund 

der Geschlechterzugehörigkeit, das die Würde von Frau-

en oder Männern verletzt. 

Mit ihrer Diversity-Politik setzt die FHNW diese 

rechtlichen Vorgaben um. Gemäss Staatsvertrag sind an 

der FHNW Frauen und Männer auf allen Ebenen und in 

allen Prozessen gleichberechtigt und auf allen Hierar-

chiestufen ausgewogen vertreten. Der Gesamtarbeits-

vertrag (GAV) legt die Gleichstellung von Frauen und 

Männern als ein wichtiges Ziel der FHNW fest und för-

dert sie nachhaltig. Die FHNW unterstützt die Verein-

barkeit von Beruf und Familie der Mitarbeitenden, ins-

besondere durch Teilzeitarbeit und Jobsharing, auch in 

Kaderstellen. So zeichnet sich auch die Strategie der 

FHNW durch die Qualitätskriterien Chancengleichheit 

und Gleichstellung von Mann und Frau aus. Die Förde-

rung der tatsächlichen Gleichstellung ist Voraussetzung 

für die institutionelle Akkreditierung (Art. 30 HFKG). 



I
OR

IEN
TE LL
E URE
NG

SEX
U



19

Sexuelle Orientierung
Christoph Imhof und Olivier Favre

«Es geht darum, auf die Frage von Kolleginnen oder Kollegen,  
was man am Wochenende gemacht hat, eine ehrliche Antwort 
geben zu können. Aus dem Privatleben zu berichten, von  
Streit, von schönen Erlebnissen, von Plänen. Auch angeblich 
 tolerante Menschen wollen das oft nicht hören.»
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

I
Heteronormativität: Überwindung einer 

 Selbstverständlichkeit

Die sexuelle Orientierung von Studierenden und 

Mitarbeitenden, ja Sexualität allgemein, ist etwas Inti-

mes, eine Privatsache, und scheint deshalb vorerst kein 

für eine Hochschule relevantes Handlungsfeld zu sein. 

Im Alltagsverständnis wird Sexualität zwischen Män-

nern und Frauen auch heute noch oft als Grundlage für 

die soziale Ordnung von körperlichem Geschlecht (sex), 

sozialem Geschlecht (gender) und sexuellem Begehren 

(desire) betrachtet und gilt somit als selbstverständlich. 

Die auch rechtliche «Absicherung» genau dieser Bezie-

hungs- und Begehrensform hängt nicht zuletzt damit 

zusammen, dass es zur Zeugung einer männlichen Sa-

menzelle und eines weiblichen Eis bedarf. Eine weitere 

Absicherung basiert zudem oft auf religiösen und mora-

lischen Interpretationen. Ein Blick in die Geschichte und 

in andere Kulturen, die differenzierte Auseinanderset-

zung mit religiös-moralischen Botschaften sowie die 

heutigen Möglichkeiten der Reproduktionstechnologie 

vermochten diese Selbstverständlichkeit zwar in Frage 

zu stellen; dennoch durchdringt die Grundhaltung, wel-

che unter dem Begriff Heteronormativität Eingang in 

die Diskussion gefunden hat, das Alltagsdenken. Hete-

ronormativität bezeichnet all jene Betrachtungsweisen, 

die wie selbstverständlich davon ausgehen, dass das 

heterosexuelle Paar die Grundlage des menschlichen 

Daseins sei. Und wie immer bei Selbstverständlichkeiten 

gelingt es erst, die Kategorie zu durchbrechen, wenn 

eine bewusste Auseinandersetzung damit stattfindet. 

Die heteronormative Matrix führt oftmals zu Homone-

gativität gegenüber Menschen, die nicht dieser Norm 

entsprechend leben. Selbst die Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO) führte Homosexualität noch bis 1992 als 

Krankheit auf. Vorurteile gegen und Ängste angesichts 

von schwul-lesbischen Lebensformen existieren heute 

noch, trotz einiger rechtlicher Errungenschaften, und 

führen zu einem homonegativen Verhalten, das bis zu 

physischer Gewalt reichen kann. Aber auch abwertende 

Äusserungen oder das blosse Nicht-Einbeziehen reflek-

tieren die als selbstverständlich betrachtete Matrix.

Wir begegnen Menschen  
in unterschiedlichen Lebens-
formen und Partnerschaften 
 vorurteilsfrei und sorgen für 
Gleichbehandlung.

Begriffsklärung

Die sexuelle Orientierung wird seit 1999 in der Schwei-
zer Bundesverfassung unter dem Begriff «Lebensform» 
subsumiert und bildet eines der klassischen Diskriminie-
rungsmerkmale. Meist wird die sexuelle Orientierung dann 
explizit erwähnt, wenn von einer alternativen (zur hetero-
sexuellen) bzw. gleichgeschlechtlichen Beziehungsform 
gesprochen wird. Dabei wird oft der Sammelbegriff LGBT 
verwendet (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), manch-
mal ergänzt durch I (Intersexual) und Q (Queer). Queer gilt 
in diesem Zusammenhang als Oberbegriff für alle ge-
schlechtlichen und sexuellen Identitäten, die nicht der 
Heterosexualität entsprechen. Der Sammelbegriff LGBTIQ 
ist zwar etwas irreführend, da damit unterschiedliche 
Identitäten in einer einzigen Gruppe zusammengefasst 
werden, die jedoch sehr heterogen ist. Homosexualität, 
Transsexualität und Intersexualität sind begrifflich zu tren-
nen, da sie Unterschiedliches bedeuten: Homosexualität OR
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repräsentiert klassischer-weise die sexuelle Orientierung; 
sie wird vom sexuellen Verhalten mit einem gleichge-
schlechtlichen Partner oder einer gleichgeschlechtlichen 
Partnerin bzw. vom sexuellen Begehren abgeleitet. Trans-
sexualität hingegen hat nichts mit sexueller Orientierung 
zu tun, da es hier vielmehr um die Frage der Geschlechts-
identität geht (sich nicht dem Geschlecht zugehörig füh-
len, das einem bei Geburt zugeordnet wurde). Bei Inter-
sexualität handelt es sich schliesslich um eine angeborene 
körperliche Doppel- oder Mischgeschlechtlichkeit. So unter-
schiedlich diese Identitäten auch sind; es liegt dennoch 
nahe, den Sammelbegriff LBGT beizubehalten, da es über-
greifende Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz gibt, 
die alle Identitäten ähnlich betreffen.

Sexuelle Orientierung im Studium  

und / oder am Arbeitsplatz

Im Hochschulalltag galt bis vor kurzem das Prinzip, 

dass die sexuelle Orientierung der Studierenden und 

Mitarbeitenden deren Privatsache sei. Die Verabschie-

dung des Partnerschaftsgesetzes und die damit verbun-

dene Gleichstellung im Bereich des Steuerrechts, der 

Altersvorsorge und der Unterstützungspflicht führten 

dazu, dass Hochschulen damit begannen, ihre Prozesse 

und Richtlinien (z. B. im Bereich Personal) anzupassen. 

Jedoch wurde bis anhin, verglichen mit den anderen 

Dimensionen von Diversity, der sexuellen Orientierung 

ein eher geringer Stellenwert zugeschrieben. 

Wenn es um die sexuelle Orientierung im Studium 

und/oder am Arbeitsplatz geht, kommt man nicht darum 

herum, über Stereotypen zu sprechen. An der Hochschule 

wird, spiegelbildlich zur gesamt-gesellschaftlichen 

Situation, zunächst davon ausgegangen, dass Studieren-

de und Mitarbeitende bzw. Kolleginnen und Kollegen 

heterosexuell sind. Personen, die das nicht sind, sehen 

sich mit Stereotypen und daraus resultierenden Barrie-

ren konfrontiert. Es gibt zum Beispiel eine Verschiebung 

von Weiblichkeit und Männlichkeit: Lesben werden ten-

denziell männlichere Eigenschaften zugeschrieben und 

Schwulen weiblichere. Dadurch entstehen zusätzliche 

Ein- und Ausschlussmechanismen entlang der Kategorie 

Geschlecht. So wird Schwulen etwa mehr Sozialkompe-

tenz und Lesben mehr technisches Verständnis zuge-

sprochen. Ausserdem wird Homosexualität mit Sexuali-

tät gleichgesetzt oder darauf reduziert. Die Sexualität 

wird so, verglichen mit anderen Persönlichkeitsberei-

chen, überbewertet. Diese oftmals unbewusste Reduk-

tion auf die Sexualität lesbischer und schwuler Mitar-

beitender trifft auf die Vorstellung, dass ein produktiver 

Arbeitsplatz ein sexualitätsfreier Arbeitsplatz ist. Als 

Folge davon wird homosexuellen Mitarbeitenden unter-

stellt, weniger produktiv zu sein, so dass sie seltener mit 

Aufgaben betraut werden, welche ökonomische Ratio-

nalität erfordern. Auf diese Weise wird der Heterosexua-

lität allgemein und oft unbewusst ein höherer Wert 

beigemessen. Dies kann zu konkreter Diskriminierung 

führen: In einem Bewerbungsverfahren werden zum 

Beispiel nur erkennbar heterosexuelle Bewerbende, mit 

den gleichen Qualifikationen, zum Vorstellungsgespräch 

eingeladen. Diskriminierung zeigt sich auch in Form 

von Informationsausschluss, sozialer Isolierung oder 

Beförderungsverweigerung. In einer verschärften Form 

kann sie bis hin zur Androhung und Anwendung von Ge-

walt reichen. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine 

Hochschulkultur zu fördern, die unterschiedliche Le-

bensformen als Bereicherung und nicht als Störung 

oder Gefahr betrachtet.

Der Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung 

an der Hochschule

Da die sexuelle Orientierung keine direkt wahrnehm-

bare Eigenschaft ist, eröffnet sich für Studierende und 

Mitarbeitende ein relativ grosser Handlungsspielraum. 

Er wird bestimmt durch den Grad und die Art und Weise 

der Offenheit, mit der man seinen Kolleginnen und Kolle-

gen entgegentritt, wie stereotype Vorannahmen in das 

eigene Selbstbild verinnerlicht wurden und wie sie das 

eigene Verhalten leiten oder für die berufliche Position 

instrumentalisiert werden. Die Offenheit bezüglich der 

eigenen Homosexualität an der Hochschule hängt davon 

ab, welcher sozialen Schicht oder Berufsgruppe eine 

Person angehört. Auch ist das berufliche Coming Out 

stark abhängig von der Intensität der persönlichen Be-

ziehungen am Studien- bzw. Arbeitsplatz, und es ist nie 

abgeschlossen. Da immer wieder neue Kolleginnen und 

Kollegen dazukommen, muss das Coming Out immer 

Sexuelle Orientierung – Christoph Imhof und Olivier Favre
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wieder stattfinden. Es können vier Hauptstrategien des 

Umgangs mit der eigenen Homosexualität unterschieden 

werden, die jedoch nicht konstant, sondern veränderbar 

sind: 

– Vortäuschen: Handlungen, die dem Umfeld den An-

schein vermitteln, man sei heterosexuell.

– Verbergen: Informationen werden so zensiert, dass 

Kolleginnen und Kollegen wenig Grund haben anzu-

nehmen, man könnte schwul oder lesbisch sein. 

– Implizit Out: Offenheit in Bezug auf die eigene Sexua-

lität, man trägt sie jedoch nicht explizit nach aussen. 

– Explizit Out: Neben der Offenheit in Bezug auf die 

eigene Sexualität identifiziert man sich selbst in 

seinem Umfeld explizit als schwul oder lesbisch. 

Untersuchungen in Unternehmen (vgl. Köllen 2012) 

zeigen auf, dass ein direkter − positiver − Zusammen-

hang besteht zwischen dem Grad der Offenheit gegen-

über den Kolleginnen und Kollegen bezüglich der eigenen 

Homosexualität und der empfundenen Arbeitszufrieden-

heit, der affektiven Verbundenheit zum Unternehmen 

und dem Gefühl, von der Unternehmensführung unter-

stützt zu werden. 

Wir betrachten die sexuelle 
 Orientierung und die geschlecht-
liche Identität in ihrer Vielfalt 
als Teil der Selbstbestimmung 
und des Daseins eines jeden 
 Menschen.

Das Arbeits- und Studienklima für Lesben  

und Schwule

An der Dimension sexuelle Orientierung zeigt sich, 

dass vor allem die individuelle Angst vor Isolation die 

treibende Kraft zur Geheimhaltung ist. Sie kann zu einer 

Verschlechterung des sozialen Austauschs und dadurch 

zu einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit führen. 

Daher muss es im Interesse der Hochschule sein, ein 

Klima zu schaffen, das von den lesbischen und schwu-

len Studierenden und Mitarbeitenden als unterstützend 

wahrgenommen wird. Gerade für jüngere Menschen in 

der Phase der Identitätsentwicklung ist dies wichtig. 

Die grösste positive Wirkung ist mit der allgemeinen 

betrieblichen Gleichstellung zu erzielen. Auch Gay Mar-

keting (bewusste Ansprache dieser Zielgruppe im Rah-

men von Kommunikationsmassnahmen) und die gene-

relle Thematisierung innerhalb der Hochschule wirken 

sich positiv auf das Arbeits- und das Studienklima aus.

Wir sorgen für eine Arbeits-  
und Lernumgebung, in 
der Diskriminierung und Herab-
setzung aufgrund der sexu- 
ellen Orientierung nicht gebilligt 
werden.

Empfehlungen

Die sexuelle Orientierung gehört zu den unsichtba-

ren Diversity-Merkmalen, die auf der unbewussten Ebe-

ne häufig nur als diffuses «Anderssein» oder mangelnde 

Passfähigkeit in eine Gruppe oder Kultur registriert wer-

den. Somit ist sie in besonderem Mass von Problemen 

der Stigmatisierung und Tabuisierung sowie der Gegen-

sätze von privater und öffentlicher Sphäre, von Sichtbar-

keit und Unsichtbarkeit betroffen. Dementsprechend sind 

einige Studierende oder Mitarbeitende an der Hoch-

schule oder in ihren Familien «nicht out». Diskriminie-

rungs- und Gewalterfahrungen können zu Selbstbe-

schränkungen und Selbstvertrauensverlust führen; beide 

wirken sich negativ auf den Studien- oder Arbeitserfolg 

an der Hochschule aus. In der Regel herrscht ein Mangel 

an Sensibilität für das Thema und es gibt kaum Monito-

rings und nur wenig erfolgreiche Umfragen. Zudem stellt 

das Outing für die Umsetzung von Antidiskriminierungs- 

oder Diskriminierungsschutzmassnahmen eine Heraus-

forderung dar: Eine öffentliche Benennung als homose-

xuell ist einerseits ein Outing, das unerwünschte Folgen 

haben kann. Das Recht auf den Schutz der Privatsphäre 
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der Einzelperson muss daher immer gewahrt bleiben. 

Anderseits entsteht ohne Outing keine Sichtbarkeit des 

Themas – ein Dilemma. Der Grat zwischen einer tolerie-

renden, akzeptierenden oder selbstverständlichen Benen-

nung und einer stigmatisierenden Überbetonung des 

Merkmals «sexuelle Orientierung» ist äusserst schmal: 

Ein allgemeines Schweigen über die sexuelle Orientie-

rung kann auf Akzeptanz und Selbstverständlichkeit 

hindeuten; das Schweigen kann aber auch Folge der 

Tabuisierung sein. Folgende Punkte sind für die Wahr-

nehmung, Anerkennung und Nutzbarmachung der Di-

mension sexuelle Orientierung an der Hochschule zu 

berücksichtigen:

– Explizite Aufnahme der «Sexuellen Orientierung» in 

die Liste der Merkmale, die Schutz gegen Diskrimi-

nierung gewährleistet ( FHNW-Diversity Politik, 

Seite 50).

– Vorbildliches Verhalten aller Leitungspersonen (inkl. 

Dozierende) und Sanktionen bei Fehlverhalten und 

Übergriffen.

– Aktives Eingreifen, wenn Diskriminierungen statt-

finden: z. B. wenn Personen sich auf Biologie oder 

Kirche berufen, um Homosexualität als widernatür-

lich oder sündhaft zu stempeln.

– Vermeidung von Diskriminierungsfallen, das heisst 

z. B. keine unreflektierten Fragen nach dem Zivil-

stand stellen, gewünschte Diskretion beachten, 

gleichgeschlechtliche Partnerinnen und Partner bei 

Anlässen selbstverständlich einbeziehen, «Toleranz» 

nicht unangemessen überbetonen (Gefahr der Stig-

matisierung).

– Beachtung und Umsetzung neuer Gesetzgebungen 

(z. B. Veränderungen im Partnerschaftsgesetz).

– Bewusste Verwendung der Sprache und Vermeidung 

von Klischees wie z. B. «alle Fussballerinnen sind 

Lesben».

– Vermeidung eines homophoben Jargons oder unre-

flektierter Kommunikation innerhalb der Hochschule 

und im Auftritt nach aussen (z. B. in Reden, Inter-

views, in Vorlesungen, auf Social Media etc.)

Beispiele

– Einbindung der LGBT-Perspektive in alle internen 

Massnahmen zum Diversity Management.

– Sensibilisierung von Führungs- und Beratungsper-

sonen z. B. durch Weiterbildungsangebote.

– Ermöglichung und Unterstützung von Studierenden- 

und Mitarbeitenden-Peer Groups, welche LGBT- 

Themen aktiv einbringen.

– Hochschulwerbung mit Inhalten und Bildern unter-

schiedlicher Lebensformen.

– Sponsoring von und Präsenz an LGBT-Events.

– In Präsentationen oder Fallbeispielen nicht nur Mann 

und Frau als Paar darstellen, sondern auch einmal 

zwei Männer oder zwei Frauen.

– Schaffung eines LGBT Awareness Day, an dem sich 

alle Hochschulen und Organisationseinheiten betei-

ligen.

– Regelmässige anonymisierte Befragungen zu Stig-

matisierung, Diskriminierung, Gewalt und Wohlbe-

finden am Arbeitsplatz (z. B. eingebettet in die Mit-

arbeitendenbefragung).

Links

– Pink Cross, Schweizerische Schwulenorganisation

– LOS, Lesbenorganisation Schweiz

– Transgender Network Switzerland TGNS 

Schweizer Organisation von und für Transmenschen 

und ihre Freunde

– Verein Network, Gay Leadership; Kernkompetenz 

Thema Arbeitsplatz

– Informationen zu Guides für die Themen Bullying, Monitoring, 

Career Development, Network Groups, Workplace Discriminati-

on und Business Cases

– Advancing equality and diversity in universities and colleges

– Queer University Basel

– andere universitäre Gruppen

Christoph Imhof ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 

Integration und Partizipation der Hochschule für Soziale Arbeit 

FHNW. Er arbeitet an den Themen HIV/Aids, Schutz- und 

Risikoverhalten, sexuelle Gesundheit sowie Geschlechts- und 

Identitätsfragen.

Olivier Favre, MSc., Psychologe, war wissenschaftlicher Mitarbei-

ter am Institut Integration und Partizipation der Hochschule für 

Soziale Arbeit FHNW. Er arbeitete ebenfalls an den Themen HIV/

Aids, Schutz und Risikoverhalten sowie Geschlechts- und 

Identitätsfragen. Derzeit ist er in der öffentlichen Verwaltung in 

leitender Funktion tätig.

Sexuelle Orientierung – Christoph Imhof und Olivier Favre

http://www.pinkcross.ch
http://www.los.ch
http://www.transgender-network.ch
http://www.network.ch
http://www.stonewall.org.uk/at_work/
http://www.ecu.ac.uk/publications/advancing-lgb-equality
http://queerunibasel.ch/lgbt-university-groups/
http://swissqueerstudents.ch/
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Sexuelle Orientierung und Recht
Alexandra Caplazi

Das Diskriminierungsverbot in Art. 8 Abs. 2 BV er-

fasst die sexuelle Orientierung unter dem Begriff der 

Lebensform und schützt vor allem Menschen mit gleich-

geschlechtlicher Orientierung. Homosexualität ist eine 

Lebensform wie Heterosexualität, Bisexualität usw. Le-

bensformen zeichnen sich nicht durch einzelne, isolierte 

Handlungen aus, sie gehören jedoch zu jenen Aspekten 

des Lebens, die die Persönlichkeit eines Menschen mass-

geblich prägen. Hier kommt das Recht auf sexuelle 

Selbstbestimmung zur Anwendung (vgl. Müller/Schefer 

2008, S. 729). 

Die FHNW darf gleichgeschlechtlich orientierte Stu-

dierende und Mitarbeitende nicht diskriminieren. Sie 

hat die Persönlichkeit ihrer Mitarbeitenden und Studie-

renden zudem vor Gewalt und Übergriffen Dritter zu 

schützen. Der Anspruch auf Gleichbehandlung beruht 

auf der Gleichwertigkeit aller Menschen unabhängig von 

ihrer sexuellen Orientierung (vgl Waldmann 2003, S. 169f; 

Copur 2011, S. 1437). Der Anspruch besteht auch darin, 

als Individuum und nicht lediglich als einer Gruppe zu-

gehörig wahrgenommen und damit objektiviert zu wer-

den (vgl. Schefer 2001, S. 30). 

Gemäss Gesamtarbeitsvertrag (GAV 2.1) achtet und 

schützt die FHNW die Würde und die Persönlichkeit der 

Mitarbeitenden. In ihrer Strategie und in ihrer Diversi-

ty-Politik bekennt sich die FHNW dazu, der Vielfalt ihrer 

Studierenden und Mitarbeitenden hohen Stellenwert 

beizumessen und sie als Ressource und Potenzial zu be-

trachten. 
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Behinderung
Gabriela Antener und Jan Weisser

«Ja, genau, dort, wenn sie jetzt dort noch bei der Treppe  
eine Linie ziehen würden, grad vor dem Tritt, dann würde  
ich die Unterschiede  zwischen den Tritten sehen und  
so, also das sind so Kleinigkeiten.»
(Studentin)

Teilhabe ermöglichen

Gemäss Bundesamt für Statistik gelten etwa 16 % der 

Schweizer Bevölkerung als behindert. Sie haben ein 

dauerhaftes Gesundheitsproblem und erfahren mehr 

oder weniger schwere Einschränkungen bei den Tätig-

keiten des Alltagslebens. Der Anteil von Menschen mit 

Behinderungen nimmt mit steigendem Alter zu. Sind es 

bei den jungen Erwachsenen 6 %, steigt der Anteil bei den 

55- bis 65-Jährigen auf fast 25 % an. Menschen mit Be-

hinderungen oder chronischen Erkrankungen sind nicht 

unbedingt als behindert erkennbar, denn häufig auftre-

tende Beeinträchtigungen sind nicht sichtbar (z. B. Hör-

behinderung, psychische Beeinträchtigung, chronische 

Darmerkrankung, Lese- und Rechtschreibschwierigkei-

ten). Die Weltgesundheitsorganisation WHO versteht 

heute unter Behinderung eine Einschränkung von Hand-

lungs- und Partizipationsmöglichkeiten, die sich aus 

der Wechselwirkung von verschiedenen Faktoren ergibt 

– körperlichen, sozialen und kulturellen. Auf diesem Ver-

ständnis beruhen die internationale und die schweizeri-

sche Rechtssetzung.

Wir verstehen Behinderung  
als Resultat einer Wechsel-
wirkung, in der Menschen mit 
Beeinträchtigungen auf ein-
stellungs- und umweltbedingte 
Barrieren stossen. Diese hin-
dern sie an der gleichberechtig-
ten Teilhabe an der Gesellschaft.

Der erste Diversity-Leitsatz der FHNW zur Dimen-

sion Behinderung greift das Verständnis der WHO auf. 

Mit ihm ist die Chance verbunden, Arbeits- und Studien-

bedingungen zu schaffen, die grundlegenden menschli-

chen Bedürfnissen gerecht werden. Der für das Handeln 

in Organisationen wichtigste Begriff ist jener der Barri-

ere. Barriere meint bildlich gesprochen ein Hindernis, 

das Aktivitäten und gesellschaftlicher Teilhabe im Wege 

steht. Menschen mit Behinderungen sind häufig mit 

Hindernissen konfrontiert, die ihre Teilnahmemöglich-

keiten einschränken und die sie nur mit viel Anstren-

gung und Aufwand überwinden können. Zu diesen Bar-

rieren gehören nicht nur Treppenstufen, Lärm, nicht 

lesbare Informationen, fehlende Ruhe- oder mangelhafte 

Orientierungsmöglichkeiten in einem Gebäude. Auch die 

Ausrichtung an einer Idealvorstellung (jung, gesund, 

schnell, leistungsfähig) und negative Einstellungen 

gegenüber Menschen mit Behinderungen können dazu 

führen, dass diese sich als Arbeitnehmerin, als Student 

oder als Kundschaft an der FHNW nicht willkommen 

fühlen und in ihren Teilnahmemöglichkeiten einge-

schränkt sind.  

Hindernisse überwinden

Studierende in Aus- und Weiterbildung sind im 

Kontext des vierfachen Leistungsauftrags die grösste 

Anspruchsgruppe für die gesamte FHNW. Im Bereich 

der Aus- und Weiterbildung scheitert die Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen oder chronischer 

Krankheit allerdings häufig noch an nicht oder nur sehr 

schwer zugänglichen Bildungsangeboten: Lehrveranstal-

tungen sind nicht entsprechend aufbereitet, Gebäude 

und Räume nicht ausreichend zugänglich. Unterrichts-

medien werden nicht rechtzeitig oder in einer durch die ER
UN

G
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Teilnehmenden nicht nutzbaren Form zur Verfügung 

gestellt. Studium und Stundenpläne sind im vorgege-

benen Ablauf behinderungsbedingt nicht zu absolvieren; 

Prüfungsverfahren und -modalitäten berücksichtigen 

die behinderungsspezifischen Bedürfnisse nicht und 

erschweren oder verunmöglichen den Nachweis der ge-

forderten Kompetenzen. 

Mitarbeitende mit Behinderungen werden häufig 

nicht als vollwertige Arbeitskräfte angesehen. Sie sind 

in allen Phasen eines Arbeitsverhältnisses (von der Be-

werbung über die Weiterbildungsmöglichkeiten bis zu 

den Aufstiegschancen und zum Austritt) von Diskrimi-

nierung und Ausschluss bedroht. Ähnliches gilt für 

Mitarbeitende, die während ihrer Anstellung (chronisch) 

erkranken oder in ihrer psychischen Gesundheit beein-

trächtigt werden. Es ist deshalb von grösster Bedeutung, 

dass die Diversity-Politik im Personalprozess verankert 

und umgesetzt wird.

Wir ermöglichen barrierefreies 
Arbeiten und Studieren und glei-
chen behinderungsbedingte 
Nachteile aus. Dabei arbeiten wir 
im Einzelfall kreativ, partizipativ 
und lösungsorientiert.

Im Folgenden werden einige Massnahmen genannt, 

die ein gleichberechtigtes Studieren und Arbeiten für 

Menschen mit Behinderungen an der FHNW ermöglichen. 

Sich willkommen fühlen

Es macht für alle Menschen einen wesentlichen 

Unterschied, ob sie sich an einem sozialen Ort willkom-

men fühlen oder nicht. Dieser Unterschied spielt auch 

für die Begegnung zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderungen eine zentrale Rolle. Und dies umso mehr, 

als Behinderungen sehr oft nicht auf den ersten Blick 

sicht- und wahrnehmbar sind. Willkommensein und 

Dazugehören – das sind Grundbotschaften einer trag-

fähigen Diversity-Politik im Organisationsalltag. Die 

Verantwortung für das Thema Behinderung oder chro-

nische Erkrankung wird nicht an Dritte wegdelegiert, 

sondern im eigenen Bereich wahrgenommen.

Partnerschaftlichkeit

Um barrierefreies Arbeiten und Studieren zu ermög-

lichen, sollten beim Umgang mit Barrieren Betroffene 

wie Beteiligte gleichermassen ihr Wissen und Können 

einbringen – auf gleicher Augenhöhe. Deshalb ist es zen-

tral, dass alle Mitarbeitenden, Studierenden und Wei-

terbildungsteilnehmenden aktiv über die vorhandenen 

Unterstützungsangebote und -instrumente informiert 

werden.

Erfahrungen/Bedürfnisse einbeziehen

Nicht alle Menschen mit Behinderungen treffen auf 

dieselben Barrieren. Organisationen, die Menschen mit 

Behinderungen erfolgreich gerecht werden wollen, be-

ziehen Betroffene in ihr Gleichstellungshandeln mit ein. 

Das bedeutet, dass sich alle Personen, die Barrieren in 

einer Organisation abbauen können, wörtlich und sprich-

wörtlich an einen runden Tisch setzen und gemeinsam 

Handlungsweisen erarbeiten. 

Der Erfolg steckt im Detail

Menschen mit Behinderungen stossen täglich auf 

Barrieren, die durch technische und administrative Ge-

gebenheiten bedingt sind – und auch vom dafür verant-

wortlichen Personal abgebaut werden können: Von der 

Raumbewirtschaftung über elektronische Lernplattfor-

men bis zur Einrichtung von Arbeitsplätzen und zur Ge-

staltung von Mitarbeitenden-Anlässen – häufig braucht 

es nicht viel, um vieles möglich zu machen.

Nachteilsausgleich

Mit dem Nachteilsausgleich können Studierende 

oder Weiterbildungsteilnehmende sowie Studienanwär-

terinnen und -anwärter mit Behinderungen auf sie zu-

geschnittene Massnahmen zum Ausgleich der behinde-

rungsbedingten Nachteile verlangen.  

Behinderung – Gabriela Antener und Jan Weisser
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Nachteilsausgleich

Unter dem Nachteilsausgleich versteht man eine An-
passung von Rahmenbedingungen in Bildungsprozessen, 
welche es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, die 
dem Anforderungsniveau entsprechenden Kompetenzen 
auf anderen Wegen zu entwickeln und zu beweisen. Ein 
Nachteil besteht dann, wenn das Bildungsangebot oder 
die Prüfungen in Dauer und Ausgestaltung nicht an die 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen angepasst 
sind. Der Nachteilsausgleich bezeichnet die Anpassung 
der Bedingungen, unter denen 

– jemand ins Studium oder in die Weiterbildung aufge-
nommen wird (Aufnahmeverfahren),

– das Lernen im Studium oder in der Weiterbildung statt-
findet (Lehrveranstaltungen, Selbst-Studium),

– die erworbenen Kompetenzen nachgewiesen werden 
(Qualifikationsverfahren).
Der Nachteilsausgleich beseitigt die behinderungsbe-

dingten Nachteile, ohne die inhaltlichen Anforderungen zu 
senken. Es geht also nicht um eine Modifikation der Lern- 
und Ausbildungsziele und nicht um eine Anpassung der zu 
erwerbenden Kompetenzen. 

Studierende und Weiterbildungsteilnehmende können 
einen Nachteilsausgleich verlangen, wenn Behinderungen 
oder chronische Krankheit bestehen. Es gibt eine rechtli-
che Pflicht zur Gewährung des Nachteilsausgleichs. 

Die Massnahmen zum Nachteilsausgleich werden in-
dividuell abgestimmt. Geeignete Massnahmen können zum 
Beispiel sein: Studienzeitanpassungen, Verlängerung der 
Prüfungszeit, Wechsel in der Prüfungsart (schriftlich wird 
mündlich oder umgekehrt), Beizug einer Assistenz oder 
eines Notetakers, Verwendung behinderungsspezifischer 
Hilfsmittel, Anpassung des Prüfungsraumes, Anpassung 
der Lern- oder Prüfungsunterlagen. 

Ein Konzept zum Nachteilsausgleich regelt nicht die 
konkreten Massnahmen, sondern die Verfahren, Zustän-
digkeiten und Ansprüche. Die Möglichkeit zum Nachteils-
ausgleich ist idealerweise in der Studien- und Prüfungs-
ordnung erwähnt.

Anlaufstellen definieren und unterstützen

Hochschulen sollten Stellen definieren, an die sich 

Menschen mit Behinderungen wenden können, um Unter-

stützung zu finden. Dazu gehören individuelle Beratungs-

angebote zur Studien- oder Weiterbildungsplanung und 

zum Nachteilsausgleich bzw. Beratungsangebote in Per-

sonalfragen. Um spezifisch beraten zu können, ist eine 

vertiefte Expertise zum Thema Behinderung und chro-

nische Erkrankung nötig. Der Kontakt zu spezialisierten 

Fachstellen kann sinnvoll sein. Anlaufstellen benötigen 

einen starken Rückhalt durch die Leitungspersonen und 

-gremien, damit sie in der Organisation erfolgreich zur 

grösstmöglichen Barrierefreiheit beitragen können.

ICT für Barrierefreiheit nutzen

ICT spielt eine immer wichtigere Rolle. Menschen 

mit Behinderungen profitieren von den neuen Informa-

tionstechnologien und haben durch die Verwendung 

spezieller Soft- und Hardware besseren Zugang zu Infor-

mationen. Die Unterstützung durch Informatik-Dienste 

oder -beauftragte verbessert die Zugänglichkeit der 

FHNW als Arbeits- und Studienort.

Dozierende unterstützen

Dozierende in der Aus- und Weiterbildung sind über 

das Diskriminierungsverbot zu informieren und für die 

Anliegen und Bedürfnisse von Teilnehmenden mit Behin-

derungen oder chronischer Erkrankung zu sensibilisie-

ren. Unterstützend sind Weiterbildungsangebote, Bera-

tung und didaktische Hilfestellung zur barrierefreien 

Gestaltung der Lehre, zur Aufbereitung von Lehr- und 

Lernmaterialien und zur Überprüfung des Kompetenz-

erwerbs – auch im Zusammenhang mit dem Nachteils-

ausgleich.

Geschlecht und Behinderung

Menschen befinden sich in unterschiedlichen Le-

benslagen. Mit Lebenslage bezeichnet ein bewährter so-

ziologischer Ansatz die von einer Reihe von Faktoren 

bestimmten Umstände, welche das Leben eines Indivi-

duums oder einer Gruppe zu einem bestimmten Zeit-

punkt ausmachen. Lebenslagen werden u. a. bestimmt 

von Einkommen, Wohnsituation, sozialer Vernetzung, 
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Geschlecht – und eben auch von Behinderung. Die Le-

benslagen von Frauen und Männern mit Behinderungen 

sind durch grössere Einschränkungen in der Verwirkli-

chung privater und beruflicher Lebenschancen gekenn-

zeichnet. Besonders gleichstellungsrelevant sind Situa-

tionen, in denen Behinderungserfahrungen negativ mit 

geschlechtertypischen Handlungseinschränkungen inter-

agieren: Dies kann beispielsweise für Männer mit Be-

hinderung und einer handwerklich-technischen Berufs-

sozialisation oder für Frauen mit Behinderung im Kon-

text struktureller Lohnungleichheit und Teilzeitarbeit 

der Fall sein. Hier ist insbesondere auf mögliche Mehr-

fachdiskriminierungen zu achten.

Beispiele

– Orientierungshinweise zu Barrierefreiheit im

 «Leitfaden A bis Z» Campus Brugg-Windisch

– Anlaufstelle «Studium und Behinderung»

 (Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW)

– Prozessbeschreibung Nachteilsausgleich

 (Pädagogische Hochschule FHNW)

– Fachbeauftragte Nachteilsausgleich:

 Anlaufstelle für Studierende mit Behinderungen

 und chronischen Erkrankungen 

 (Hochschule für Soziale Arbeit FHNW)

– Informationen zum Vorgehen Nachteilsausgleich

 (Hochschule für Technik FHNW)

– Workshop «Studieren mit Behinderung» für

 Personen in der Lehre (Hochschule für Angewandte 

Psychologie FHNW)

– Kurs zu Legasthenie im Musikunterricht

 (Musikhochschulen FHNW)

Links

– United Nations enable, Rights and Dignity of Persons 

with Disabilities

– Eidg. Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen

– uniability.ch: Übersicht nützliche Dienstleistungen von 

Schweizer Hochschulen für Menschen mit Behinderung

– Integration Handicap: Dachverband der Behindertenorganisationen

– Hindernisfreie Hochschule: Informationsportal von AGILE

– Statistiken zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen

– ZHAW-Leitfaden «Hindernisfreie Hochschule» 

zur Selbstevaluation

– ZHAW-Sprachleitfaden zur Gleichbehandlung von 

Menschen mit Behinderung

Prof. Gabriela Antener arbeitet als Dozentin am Institut Inte- 

gration und Partizipation der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 

im Schwerpunkt «Menschen im Kontext von Behinderung  

und Beeinträchtigung». Ihre Themen in Beratung, Unterricht und 

Forschung sind insbesondere Unterstützte Kommunikation, 

Leichte Sprache und Barrierefreiheit. 

Prof. Dr. Jan Weisser ist Leiter des Instituts Spezielle Pädagogik 

und Psychologie an der Pädagogischen Hochschule FHNW.  

Seine Arbeitsschwerpunkte sind Erziehungswissenschaftliche 

Wissens- und Diskursforschung, Theorie der Behinderung, 

Disability Studies und Professionalisierungsprozesse im Kontext 

von Inklusion.

Behinderung – Gabriela Antener und Jan Weisser

http://www.un.org/disabilities
http://www.edi.admin.ch/ebgb
http://www.uniability.ch
http://www.integrationhandicap.ch
http://www.hindernisfreie-hochschule.ch/
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/06.html
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/medienmitteilungen/2012/mm_121127_Leitfaden_HindernisfreieHochschule.pdf
https://gpmpublic.zhaw.ch/GPMDocProdZPublic/1_Management/1_04_Governance/1_04_07_Diversity_Gender/Z_MB_Sprachleitfaden_Gleichstellung_Menschen_mit_Behinderung.pdf
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Behinderung und Recht
Alexandra Caplazi

Als öffentlich-rechtliche Bildungsinstitution ist die 

FHNW nicht nur an das Diskriminierungsverbot in Art. 

8 Abs. 2 BV, sondern auch an die von der Schweiz ratifi-

zierte UN-Behindertenrechtskonvention gebunden. Die 

Schweiz anerkennt das Recht von Menschen mit Behin-

derungen auf Bildung und ist verpflichtet sicherzustel-

len, dass sie ohne Diskriminierung und gleichberechtigt 

Zugang zu allgemeiner Hochschul- und Erwachsenen-

bildung sowie zum lebenslangen Lernen haben. Als Ar-

beitgeberin ist die FHNW aufgefordert, Personen mit 

Behinderung in allen Angelegenheiten der Beschäftigung 

nicht ohne sachlichen Grund zu benachteiligen und ih-

nen die gleichen Chancen anzubieten. Regelungen und 

Massnahmen dürfen sich weder direkt noch indirekt 

diskriminierend auf Personen mit Behinderungen aus-

wirken.

Eine wichtige Grundlage für den Schutz vor Diskri-

minierung in der Aus- und Weiterbildung bildet das Be-

hindertengleichstellungsgesetz (BehiG). Es erfasst zwar 

nur Bildungsangebote im Zuständigkeitsbereich des Bun-

des, jedoch sind seine Vorgaben im Rahmen des Diskri-

minierungsverbots in Art. 8 Abs. 2 BV zu beachten (vgl. 

Schefer/Hess-Klein 2011, Rz 59). Gemäss BehiG sind 

Menschen mit Behinderungen Personen, denen es eine 

voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psy-

chische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, 

alltägliche Arbeiten zu verrichten, soziale Kontakte zu 

pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden 

oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Die UN-Behinder-

tenrechtskonvention verdeutlicht, dass Behinderung 

nicht nur als inhärente Eigenschaft der Betroffenen zu 

verstehen ist, sondern auch in Wechselwirkung mit ein-

stellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht und 

damit die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilnah-

me am gesellschaftlichen Leben verunmöglicht.

Das BehiG bezweckt, Benachteiligungen von Men-

schen mit Behinderungen zu verhindern, zu verringern 

oder zu beseitigen. Eine Benachteiligung bei der Inan-

spruchnahme von Aus- und Weiterbildung liegt nach 

Art. 8 Abs. 5 BehiG insbesondere vor, wenn

– die Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel 

oder der Beizug notwendiger persönlicher Assistenz 

erschwert werden

– die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebots 

sowie Prüfungen den spezifischen Bedürfnissen Be-

hinderter nicht angepasst sind. 

Ein rechtlicher Anspruch auf Nachteilsausgleich 

resp. auf Beseitigung der Benachteiligung besteht, wenn 

Personen mit Behinderungen die Zulassungskriterien 

erfüllen und objektiv in der Lage sind, die zwingenden 

Anforderungen des Studiums mittels angemessener Vor-

kehrungen zu erfüllen (vgl. Copur/Naguib 2014, S. 102; 

Urteil 2D_7/2011 v. 19.5.2011). Die Verhältnismässigkeit 

der Massnahmen ist im Einzelfall zu prüfen.

Die Rahmenordnung der FHNW sieht vor, dass einem 

behinderungs- bzw. beeinträchtigungsbedingten Nach-

teil von Studienanwärterinnen und Studienanwärtern 

sowie Studierenden angemessen Rechnung getragen 

wird. Die Zuständigkeit für Entscheide zum Nachteil-

sausgleich ist im Rahmen der Studien- und Prüfungs-

ordnungen der einzelnen Hochschulen geregelt. 
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Alter
Martina Zölch

«Ich erlebe den Altersmix an unserem Institut und in der Lehre  
als sehr bereichernd. Denn man ist immer wieder gefordert,  
sich mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen und Sichtwei-
sen auseinander zusetzen. Diese Vielfalt an Perspektiven  
schafft Ressourcen und bietet ein ausgezeichnetes Lernfeld.»
(Studiengangleiterin)

«Alter» – ein sozial und kulturell geprägter Begriff

Im Rahmen des Diversity Managements hat die Di-

versitätskategorie «Alter» in den letzten Jahren an Be-

deutung gewonnen. Dies nicht zuletzt aufgrund der Dis-

kussionen um die Folgen des demografischen Wandels 

und einer alternden Gesellschaft (Zölch & Mücke 2015). 

Relevant ist hierbei nicht nur das chronologische Alter, 

sondern es sind vielmehr die Alterszuschreibungen, die 

wir in unseren alltäglichen Interaktionen herstellen. Al-

terszuschreibungen basieren auf kulturellen Werten und 

Normen sowie auf altersbezogenen Rollenerwartungen 

und erlauben es uns, Individuen bestimmten Altersgrup-

pen, Generationen oder Lebensphasen zuzuordnen. Da-

bei lassen wir uns von Annahmen, Vorstellungen und Ste-

reotypen leiten, die kulturell und gesellschaftlich geprägt 

sind und psychologischen Wahrnehmungs- und Kogniti-

onsprozessen unterliegen (vgl. Bendl u. a. 2012). Alters-

stereotype können positiv oder negativ konnotiert sein. 

Während wir beispielsweise jungen Menschen eher Krea-

tivität und Innovation, aber allenfalls auch eine geringe-

re Zuverlässigkeit zuschreiben, sind Altersstereotype bei 

älteren Menschen häufig von einem Defizit- und Risiko-

modell geprägt, das u. a. von abnehmender Leistungs- 

und Lernbereitschaft sowie geringerer Flexibilität aus-

geht, empirisch jedoch kaum haltbar ist (vgl. Krings & 

Bangerter 2010). Gerade Alter scheint in Gruppen als Dif-

ferenzierungskategorie zu wirken und kann in der Folge 

zu Zuschreibungs-, Abgrenzungs- und Hierarchisierungs-

prozessen führen, wie eine Studie der Hochschule für 

Soziale Arbeit FHNW zu Vielfalt und Diversität im Bache-

lor-Studium zeigt (vgl. Le Breton u. a. 2012).

Führt eine negative Wahrnehmung des Alters zu so-

zialer Diskriminierung, wird dies als «Ageism» bezeich-

net. Die Arbeit ist derjenige Ort, an dem die Bevölkerung 

in der Schweiz am häufigsten mit Altersdiskriminierung 

konfrontiert ist, wobei dies insbesondere für Mitarbei-

tende zwischen 16 und 29 sowie ab 50 Jahren zutrifft 

(vgl. Bühlmann u. a. 2012). Altersstereotype haben bei-

spielsweise einen beträchtlichen Einfluss auf Entscheide 

bei der Personalauswahl, der Personalbeurteilung und/

oder bei der Förderung von Mitarbeitenden (vgl. Mücke 

2008, Krings, Sczesny & Kluge 2010). Sie können − sofern 

sie negativ geprägt sind − Motivation und Leistungs-

fähigkeit massgeblich beeinträchtigen (vgl. Ilmarinen & 

Tempel 2002). Jedoch erschliessen sich über die Katego-

rie «Alter» auch Potenziale und Chancen, die durch die 

Erfahrungshintergründe unterschiedlicher Generationen 

und Lebensphasen bedingt sind. So sind altershetero-

gene Teams aufgrund unterschiedlicher Wissensbestände, 

Kompetenzen und Bedürfnisse eine wichtige Ressource 

für wechselseitige Lern- und Unterstützungsprozesse, 

für den Transfer und die Sicherstellung von Know-how 

und Erfahrungswissen (vgl. Ellwart u. a. 2010). Und die 

Bedürfnisse unterschiedlicher Generationen geben Im-

pulse für die Entwicklung von Innovationen gesell-

schaftlicher, wirtschaftlicher, technologischer und sozi-

aler Natur.

Der vierfache Leistungsauftrag fördert  

Altersdiversität 

Als Bildungsinstitution und Arbeitgeberin ist die 

FHNW verpflichtet, Chancengleichheit und Entwick-

lungsmöglichkeiten von Studierenden und Mitarbeiten-

den jeden Alters bzw. in jeder Lebensphase zu gewähr-

leisten und Diskriminierung aufgrund des Alters zu 

verhindern. 

Als Fachhochschule im vierfachen Leistungsauftrag 

bietet sie exzellente Voraussetzungen und Arbeitsfelder, 

um die genannten Potenziale zu benennen und zu för-AL
T ER
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dern. Dies wird möglich durch die Vielfalt an Angeboten 

in der Aus- und Weiterbildung, mit denen Studierende in 

ganz unterschiedlichen Altersgruppen und Phasen der 

beruflichen Laufbahnentwicklung angesprochen werden.

Zudem fordert der vierfache Leistungsauftrag auch 

bei den Mitarbeitenden ganz unterschiedliche Profile, 

Kompetenzen und Berufsbiografien und damit zwangs-

läufig einen Altersmix: 

– Forscherinnen und Forscher, die aktuelles Know-

how aus anderen Hochschulen mitbringen, 

– Dozierende mit einem prall gefüllten Rucksack an 

Praxiserfahrungen, die diesen in der Lehre oder im 

Rahmen von Dienstleistungs- und Beratungsman-

daten für die Studierenden sowie die Kundinnen 

und Kunden gewinnbringend einsetzen, 

– wissenschaftliche Mitarbeitende, die an der FHNW 

ihre ersten beruflichen Erfahrungen sammeln oder 

ihre Praxiserfahrung in einem Forschungskontext 

weiterentwickeln möchten.

Ein Blick auf die Personal-Kennzahlen der FHNW 

zeigt, dass der Altersdurchschnitt der Mitarbeitenden 

im Jahr 2014 bei 45.4 Jahren lag, aber nur teilweise aus-

gewogen ist und zwischen den einzelnen Hochschulen 

stark variiert, von 37.7 Jahren an der Hochschule für An-

gewandte Psychologie FHNW bis hin zu 50.3 Jahren an 

den Musikhochschulen FHNW. Eine ausgewogene Alters-

struktur in den Hochschulen zu erreichen und den Alters-, 

Kompetenz- und Erfahrungsmix in der Zusammenarbeit 

von Studierenden und Mitarbeitenden zu fördern und 

dieses Potenzial zu nutzen, kommt an der FHNW gerade 

angesichts der demografischen Herausforderungen ein 

hoher Stellenwert zu.

Die demografische Entwicklung macht vor dem 

Campus nicht halt

Sinkende Geburtenraten, eine kontinuierliche Zu-

nahme der Lebenserwartung und die Generation der 

Babyboomer, die nun vor der Pensionierung stehen, 

werden in den nächsten Jahren sowohl den Bildungs- 

als auch den Arbeitsmarkt massgeblich beeinflussen. 

Die damit einhergehenden Herausforderungen be-

treffen das Personal ebenso wie die Studierenden. Viele 

Hochschulen werden sich mittel- bis langfristig auf 

eine Abnahme an Studierenden in der Ausbildung ein-

stellen müssen, und der Wettbewerb zwischen den 

Hochschulen um den Nachwuchs wird sich verschärfen. 

Auch die Rekrutierung von qualifiziertem Personal und 

insbesondere die Erhöhung des Frauenanteils im Kader 

und auf Professuren werden verstärkte Bemühungen er-

fordern, was die Arbeitgeberattraktivität und die Bin-

dung der Mitarbeitenden betrifft. Neben Massnahmen 

zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind dies ins-

besondere Nachwuchsförderung, Nachfolgeplanung und 

Personalentwicklung, damit die FHNW auch weiterhin 

den vierfachen Leistungsauftrag und dessen Verwal-

tung auf hohem Niveau erbringen kann. 

Die FHNW hat zur Kategorie «Alter» die folgenden 

Leitsätze verabschiedet:

Wir betrachten den Austausch 
und die Zusammenarbeit  
unter Mitarbeitenden und Stu-
dierenden verschiedener 
 Altersgruppen als förderlich  
für Innovation.

Wir setzen uns für die 
 Nachwuchsförderung ein.

Wir fördern lebenslanges  
Lernen und nutzen Erfahrungs-
wissen sowohl in der Perso-
nalentwicklung als auch in der 
 Ausgestaltung unserer Aus-  
und Weiterbildungsangebote.

Alter – Martina Zölch
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Wir unterstützen Studierende 
und Mitarbeitende in verschiede-
nen Lebensphasen, insbeson-
dere beim Eintritt in die 
 Hoch schule, beim Eintritt in  
die Berufswelt, bei der Vereinbar-
keit von Studium, Beruf und 
 Familie sowie beim Übergang in 
die Pensionierung.

Beispiele und Empfehlungen 

Studierende für die Ausbildung gewinnen

Die Hochschulen der FHNW werden künftig ver-

stärkt gefordert sein, mit innovativen Lösungen und 

Angeboten junge und auch ältere Studierende mit un-

terschiedlichen Erfahrungen für die Ausbildung zu 

gewinnen. Dies trifft umso mehr für Studiengänge zu, 

die für Berufe ausbilden, die in besonderem Masse vom 

Fachkräftemangel tangiert sind, wie beispielsweise die 

MINT-Berufe. So legt die Hochschule für Technik FHNW 

derzeit einen klaren Schwerpunkt auf die Nachwuchs-

förderung und investiert in zahlreiche Projekte mit Kin-

dern und Jugendlichen. Schnuppertage, Projektwochen, 

Praxisjahre für Maturandinnen und Maturanden, Wett-

bewerbe, Social Media-Auftritte sind Ansätze, um junge 

Studierende anzuziehen. Der Nationale Zukunftstag, an 

dem sich auch die Hochschulen der FHNW beteiligen, 

ermuntert Mädchen und Buben bewusst dazu, ihre Be-

rufswahl unabhängig von «geschlechtstypischen» Rol-

lenbildern zu gestalten.

Wieder- und Quereinstieg sowie späte  

Karrieren fördern

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels steigt 

der Bedarf an Weiterbildungsangeboten, die den Quer- 

und Wiedereinstieg mit Ergänzungsqualifizierungen 

oder gar Umschulungen unterstützen. Um dem Mangel 

an Nachwuchskräften im Lehrberuf zu begegnen, bietet 

die Pädagogische Hochschule FHNW Kurse an, die ent-

weder den Wiedereinstieg von Lehrerinnen und Lehrern 

nach der Familienpause oder nach einer anderen Berufs-

tätigkeit unterstützen oder aber den Quereinstieg erfah-

rener Berufspersonen in den Lehrberuf fördern. Weiter-

bildungsangebote für Personen, die quer- bzw. wieder-

einsteigen, könnten an den Hochschulen der FHNW 

noch ausgebaut werden. Gerade Frauen, die nach einer 

intensiven Familienphase wieder in den Beruf einstei-

gen möchten, sollten verstärkt angesprochen werden. 

Eine weitere Zielgruppe, die künftig an Bedeutung 

gewinnen wird, sind erfahrene Berufsleute 50plus so-

wie Personen, die sich auf eine späte Karriere vor oder 

nach der Pensionierung vorbereiten möchten. Auch die 

Fachkräfte-Initiative des Bundes (EVD 2011) adressiert 

diese Zielgruppe. Durch Schaffung entsprechender Vor-

aussetzungen sollen Arbeitsfähigkeit und Motivation 

erhalten und ein möglichst langer Verbleib im Erwerbs-

leben erreicht werden. Dieses Potenzial sollte die FHNW 

mit attraktiven Weiterbildungsangeboten erschliessen. 

Lebenslanges Lernen bewusst unterstützen

Die Notwendigkeit lebenslangen Lernens und die 

Vielfalt an Qualifizierungsmöglichkeiten bringen auch 

eine zunehmend diverse Zusammensetzung der Studie-

renden mit sich. In der Aus- und Weiterbildung muss 

sich die FHNW deshalb vermehrt auf Studierende mit 

unterschiedlichsten Voraussetzungen und Lernerfahrun-

gen einstellen. Ein Ansatz, den beispielsweise die Hoch-

schule für Angewandte Psychologie FHNW praktiziert, 

ist die situative und individuelle Unterstützung älterer 

Weiterbildungsteilnehmender beim Erwerb von Leis-

tungsnachweisen oder beim Selbststudium.

Personal in unterschiedlichen Lebensphasen finden, 

binden und entwickeln

Bereits jetzt arbeiten 36 Prozent der Erwerbstätigen 

in der Schweiz in Berufen, denen Fachkräftemangel droht 

(vgl. Kägi u. a. 2014). Mit dieser Prognose ist auch die 

FHNW gefordert, genügend qualifiziertes Personal auf 

dem Arbeitsmarkt zu finden und die Mitarbeitenden 

aller Altersgruppen zu fördern und zu entwickeln, um 

sie gesund und motiviert an die Organisation zu binden 

sowie den Know-how-Transfer an die nachfolgende Ge-

neration sicherzustellen.
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Ein wichtiges Instrument der Personalentwicklung 

sind Nachwuchsförderprogramme für Mitarbeitende. 

Mit ihnen wird das Ziel verfolgt, die nötigen Kompeten-

zen für ein Unternehmen sicherzustellen und die Arbeits-

marktfähigkeit der Mitarbeitenden zu fördern – auch 

über die eigene Organisation hinaus. Mit dem «mefista-

lo»-Mentoringprogramm bietet die FHNW eine Nach-

wuchsfördermassnahme für Angestellte des Mittelbaus 

an. Im Rahmen einer Mentoring-Beziehung sowie be-

gleitender Workshops zur Standortbestimmung, Work- 

Life-Balance und Laufbahnplanung bietet das Programm 

die Möglichkeit, berufliche Perspektiven zu erkunden 

und die nächsten Laufbahnschritte einzuleiten.

An Fachhochschulen ist der Begriff «Nachwuchs» 

breiter zu fassen als beispielsweise an den Universitä-

ten. Denn die Fachhochschulen rekrutieren ihren «Nach-

wuchs» auch in späteren Laufbahnphasen, und mit der 

Dualität der erforderlichen berufspraktischen und aka-

demischen Kompetenzen stellen sich besondere Heraus-

forderungen an Laufbahnplanung und Personalentwick-

lung (WBF 2014).

Perspektiven der Personalentwicklung

Personalentwicklungsmassnahmen an der FHNW 

lassen sich mit Bezug zu den vier Leistungsbereichen in 

einen qualifikations- und lebensphasenbezogenen Kon-

text stellen. Dieser reicht von der vertiefenden Qualifi-

zierung zu Beginn einer Berufsbiografie (z. B. mit einer 

Promotion) über ergänzende Qualifizierungen in der 

mittleren Berufsphase (z. B. in Form von Praxiseinsätzen) 

bis hin zu Qualifizierungsmassnahmen für Mitarbei-

tende in der reifen Berufsphase (z. B. in der Didaktik). Je 

nach bisheriger und künftig angestrebter beruflicher 

Laufbahn können Mitarbeitende zudem durch Personal-

entwicklungsmassnahmen dabei unterstützt werden, 

ihre bisherige Berufspraxis im Kontext von anwendungs-

orientierten Forschungsfragen zu reflektieren oder ihre 

Forschungserfahrung in Praxisanwendungen zu trans-

ferieren. Auch im Hochschulmanagement – dem soge-

nannten Third Space – könnten Laufbahnoptionen ent-

wickelt und gezielt gefördert werden (Böckelmann u. a. 

2013). Veränderungsmotivierte können so abgeholt und 

die internen Potenziale der FHNW mit gezielten Mass-

nahmen erschlossen werden. 

Die FHNW bietet mit dem «Portfolio – persönliches 

Kompetenzmanagement für Mitarbeitende an Hochschu-

len» bereits ein Instrument zur professionellen Lauf-

bahnplanung an. 

Eine Bereicherung wäre zudem ein Programm mit 

systematischen Coachings resp. einer Beratung junger 

Dozierender und wissenschaftlicher Mitarbeitender 

durch Seniors an der Hochschule. So könnte gleichzeitig 

auch der Wissenstransfer sichergestellt werden. Schliess-

lich können − zumindest für gewisse Hochschulen − das 

Promotionsrecht oder Promotionsprogramme mit Uni-

versitäten bzw. mit der ETH die Weichen stellen, damit 

die FHNW auch künftig genügend qualifiziertes Personal 

finden und binden kann.

Unabhängig von den vorhandenen oder zu entwi-

ckelnden Massnahmen tragen sowohl Führungskräfte 

als auch Mitarbeitende im Rahmen der Mitarbeitenden-

gespräche wesentlich dazu bei, geeignete Schritte der 

Personalentwicklung einzuleiten. Wesentliche Voraus-

setzung hierfür sind u. a. eine offene Feedbackkultur, 

die klare Kommunikation von Laufbahnoptionen und 

-wünschen sowie die Klärung, in welcher Form konkrete 

Unterstützung gewünscht wird resp. angeboten werden 

kann. 

Studierende und Mitarbeitende in unterschiedlichen 

Lebensphasen unterstützen

Die Lebensphasen eines Menschen sind u. a. geprägt 

durch familiäre, berufliche und stellenbezogene Lebens-

zyklen. Anspruchsvoll sind v. a. die Übergänge beispiels-

weise vom Studium in die Arbeit, von der Familie wieder 

zurück in den Beruf oder von der Erwerbsarbeit in die 

Pensionierung (Graf 2008). Darüber hinaus können pri-

vate und berufliche Lebensereignisse wie der Aufbau 

eines zweiten beruflichen Standbeins, die Kinderbetreu-

ung oder die Pflege von Angehörigen, der Auslandsauf-

enthalt eines Partners, einer Partnerin, eine Weiterbil-

dung, aber auch eine Erkrankung entscheidenden Ein-

fluss auf die Gestaltung der Lebensphasen nehmen (vgl. 

Rump, Eilers & Wilms 2011). 

– Studierenden und Mitarbeitenden durch ein hohes 

Mass an zeitlicher und örtlicher Flexibilität unter-

schiedliche Lebensentwürfe zu ermöglichen und sie 

bei der Vereinbarkeit der Lebensbereiche zu unter-

Alter – Martina Zölch
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stützen, trägt massgeblich zur Attraktivität der 

FHNW als Bildungsinstitution und als Arbeitge-

berin bei.

– Ein attraktives Portfolio mit Teilzeitstudiengängen 

und berufsbegleitenden Angeboten in der Aus- und 

Weiterbildung sowie mit Möglichkeiten zu Studien-

unterbrüchen oder Distance Learning kommt den 

Studierenden entgegen und ist nach Bedarf noch 

weiter auszubauen.

– Bei dem breiten Angebot an flexiblen Arbeitszeitmo-

dellen, Elternurlaub, Sabbaticals, Zeitoption für 

Lohn sowie der Möglichkeit zu Home Office an der 

FHNW kommt gerade auch Führungskräften eine 

besondere Verantwortung zu, gemeinsam mit ihren 

Mitarbeitenden nach adäquaten Lösungen zu su-

chen.

– Bei Überforderungen und Krisen, die durch kritische 

Lebensereignisse hervorgerufen werden und im 

schlimmsten Fall zu Krankheit oder Studienabbruch 

führen können, hilft Beratung für Mitarbeitende 

und Studierende. Neben den Studienberatungen an 

den Hochschulen gibt es für alle Mitarbeitenden 

der FHNW ein psychologisches Beratungsangebot, 

das über das Personalmanagement angefragt wer-

den kann. Diese bestehenden Angebote könnten noch 

weiterentwickelt werden, bis hin zu einem umfas-

senden Sozialberatungsangebot der FHNW.

Die Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft  

erkennen – Lösungsansätze entwickeln

Eine Hochschule hat Lösungsansätze für die verän-

derten Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft zu ent-

wickeln und die Studierenden in der Aus- und Weiterbil-

dung für die Herausforderungen des demografischen 

Wandels in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu qua-

lifizieren. So reagiert beispielsweise die Hochschule für 

Soziale Arbeit FHNW mit dem Angebot einer Vertiefungs-

richtung «Alter» in ihrem Bachelor-Studiengang.

Auch für andere Hochschulen der FHNW könnten 

Vertiefungs- oder Ergänzungsangebote mit Fokus «Alter» 

Qualifikations- und Innovationsperspektiven eröffnen, 

sei es beispielsweise in der Raumplanung und Architek-

tur zu altersgerechtem Wohnen, bei der Gestaltung von 

Weiterbildungsangeboten für ältere Erwerbstätige oder 

in der Entwicklung von Technologien, die ältere Men-

schen und betreuende Personen unterstützen.

Im Rahmen der Strategischen Initiativen der FHNW 

werden über das Forschungsprogramm «Alternde Ge-

sellschaft» mit Laufzeit von 2015 bis 2017 hochschul-

übergreifend Kompetenzen gebündelt, um anwendungs-

orientierte Forschungsfelder zu erschliessen und zu-

kunftsweisende Lösungsansätze zu entwickeln.

Beispiele

– Nachwuchsförderung in MINT, z. B. Studienwoche 

«girls@science» / «boys@science», IT-Projektwoche 

«hack an app@FHNW», Praxisjahr nach Gymnasium 

(Hochschule für Technik FHNW)

– Kinder-Hochschule Olten der FHNW

– Wieder- und Quereinstiegsangebote

 (Pädagogische Hochschule FHNW)

– Vorbereitung von Studierenden auf den Einstieg in 

die Arbeitswelt, z. B. Modul «My Future» (Hochschu-

le für Life Sciences FHNW), Workshop «Auseinan-

dersetzung mit beruflichen und privaten Lebenszie-

len vor dem Eintritt in die Berufswelt» (Hochschule 

für Architektur, Bau und Geomatik FHNW), Tagung 

«Co-Creality» zu Arbeitsformen von Kunstschaffen-

den, Gestalterinnen und Gestaltern (Hochschule für 

Gestaltung und Kunst FHNW)

– Mittelbauförderung an der FHNW: «mefistalo» – 

 Mentoringprogramm, Portfolioarbeit und 

 Kompetenzmanagement, Plattform «Mittelbau 

 für Mittelbau»

– Informationen Personal FHNW zu Personalentwick-

lung, Weiterbildung und Laufbahn, Anlauf- und Be-

ratungsstellen, Vorbereitung Pensionierung

– Vertiefungsrichtung «Alter» im Bachelor-

 Studiengang Soziale Arbeit (Hochschule für Soziale 

Arbeit FHNW)

– Strategische Initiative FHNW 

 «Alternde Gesellschaft»
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Links

– Nationaler Zukunftstag

– avantage: Webportal der Pro Senectute

– Fachkräfteinitiative des Bundes

– World Demographic & Ageing Forum

Prof. Dr. Martina Zölch leitet das Institut für Personalmanagement 

und Organisation der Hochschule für Wirtschaft FHNW. Als  

ihre Kernkompetenzen beschreibt sie Führungskräfteentwicklung, 

Personalgewinnung und Retentionsmanagement, Demografie- 

 sowie Diversitymanagement. Sie ist Mitglied des Beratungsorgans 

Chancengleichheit an Fachhochschulen des SBFI, Vizepräsidentin 

der SAQ – Swiss Association for Quality sowie Vorstandsmitglied 

der Basler Gesellschaft für Personalmanagement BGP.

Alter – Martina Zölch

http://www.nationalerzukunftstag.ch
http://www.avantage.ch
http://www.wbf.admin.ch/de/themen/bildung-forschung-innovation/fachkraefteinitiative
http://www.wdaforum.org/wda-arbeitswelt
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Alter und Recht
Alexandra Caplazi

Gemäss Art. 8 Abs. 2 BV darf niemand aufgrund des 

Alters diskriminiert werden. Jüngere und ältere Mitarbei-

tende und Studierende sind vor ungerechtfertigten Un-

gleichbehandlungen zu schützen. Eine Ungleichbehand-

lung kann allerdings dann vorkommen, wenn sie im 

Einzelfall besonders gerechtfertigt ist, z. B. aufgrund ei-

ner körperlichen oder psychischen Eignung. Sogar eine 

gewisse Schematisierung kann rechtlich zulässig sein, 

wenn sie notwendig und verhältnismässig ist (Urteil 1C 

759/2013 v. 4.3.2014). Diskriminierend ist eine Ungleichbe-

handlung dann, wenn sie Personen aufgrund von Alters-

zuschreibungen bzw. Altersstereotypen tendenziell aus-

grenzt oder herabwürdigt (vgl. Waldmann 2003, S. 258f).

Arbeitsrechtlich ist die FHNW verpflichtet, die Per-

sönlichkeit ihrer Mitarbeitenden zu achten und zu 

schützen (GAV 2.1, Art. 328 OR). Diese sogenannte Für-

sorgepflicht ergibt sich aus der engen Beziehung zu den 

einzelnen Arbeitnehmenden, die aufgrund des Arbeits-

vertrages entsteht. Die Fürsorgepflicht schützt die Per-

sönlichkeit der Arbeitnehmenden in physischer, psychi-

scher wie auch sozialer Hinsicht, u. a. die persönliche 

und berufliche Ehre, die Stellung und das Ansehen in 

der Organisation. Die FHNW hat nicht nur persönlich-

keitsverletzende Handlungen zu unterlassen, sondern 

muss die Arbeitnehmenden auch vor Verletzungen durch 

Vorgesetzte, Mitarbeitende und Dritte am Arbeitsplatz 

schützen. Eine Verletzung der Persönlichkeit kann vor-

liegen, wenn allein aufgrund des Alters ein Arbeitsver-

hältnis gekündigt wird, wenn jemand vorzeitig in den 

Ruhestand versetzt wird, trotz angemessener Arbeits-

leistung keine Beförderung mehr in Betracht gezogen 

wird oder eine Rückstufung in der Funktionsstufe er-

folgt. Bei psychischer Belastung, Überbelastung und 

Mobbing sind ebenfalls Schutzmassnahmen gefordert 

(vgl. Pärli 2009, S. 512 ff; Streiff u. a. 2012, S. 537). 

Als staatliche Bildungsinstitution und Arbeitgeberin 

ist die FHNW verpflichtet, die Chancengleichheit von 

Studierenden und Mitarbeitenden jeden Alters zu ge-

währleisten. Sie sorgt für eine qualitativ hochstehende 

und wettbewerbsfähige Hochschulbildung und bietet 

Gewähr, dass das Personal entsprechend qualifiziert ist 

(Art. 30 HFKG). Weiterbildungsangebote für Mitarbei-

tende bilden die notwendigen Rahmenbedingungen, um 

Qualifikationen und Wissen dem stetigen Wandel von 

Berufsbildern und Beschäftigungssystemen anzupassen. 

Für die konkret in Angriff genommene Weiterbildung ist 

der einzelne Mensch verantwortlich; im Sinne der Qua-

litätssicherung und Qualitätsentwicklung ist es jedoch 

im Interesse der FHNW, die Weiterbildung ihrer Mitar-

beitenden zu begünstigen und mit ihren Weiterbildungs-

angeboten einen hohen Bildungsstandard zu garantieren 

(Art. 5 ff. Weiterbildungsgesetz, WeBiG).
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Herkunft
Regula Julia Leemann

«Also mein erstes Referat, es war halt erst im zweiten Semester,  
ich wusste auch überhaupt gar nicht richtig, wie ich so was 
 machen soll, hab’s halt irgendwie gemacht. Und dann anschlie-
ssend bei der Besprechung, war da der Satz, den ich […] zu  
hören bekommen habe, ‹ob ich überhaupt Abitur hab›? Da dachte 
ich: ‹Oh Gott, ich schmeiss’ mein Studium hin›.»
(Studentin, in Lange-Vester und Teiwes-Kügler 2004, S. 27).

Bildungsvererbung – Benachteiligung beim 

 Hochschulzugang und in Hochschullaufbahnen

Aus vielen empirischen Untersuchungen über den 

Zugang zur höheren Bildung ist bekannt, dass die sozi-

ale Herkunft über die ganze Bildungslaufbahn hinweg 

eine beträchtliche Rolle spielt. Menschen, deren Eltern 

schulisch wenig gebildet sind, haben im Vergleich zu 

Menschen mit akademischer Herkunft deutlich geringere 

Chancen, einen Hochschulabschluss zu erlangen (SKBF 

2014). In der Literatur wird deshalb von Bildungsverer-

bung gesprochen. Die Gründe sind vielfältig und kom-

plex. Gesichert ist, dass Bildung und Beruf der Eltern 

und das damit zusammenhängende familiäre Sozialisa-

tionsmilieu Bildungsmotivationen, schulische Leistun-

gen und Bildungsentscheidungen mitprägen. Aber auch 

die Bildungsinstitutionen sind mitverantwortlich. Ihre 

Lehr-/Lernkulturen passen unterschiedlich gut zu den 

Kompetenzen und Bedürfnissen der verschiedenen sozi-

alen Herkunftsgruppen (für den Hochschulbereich siehe 

Lange-Vester und Teiwes-Kügler 2006). Die soziale Her-

kunft wirkt über das Studium hinaus auf die Entschei-

dung und die Möglichkeiten, eine Promotion in Angriff 

zu nehmen und eine Hochschullaufbahn zu verfolgen 

(Leemann 2002; Möller 2014). Junge Erwachsene aus 

Akademikerfamilien sind mit dem Hochschulmilieu ver-

traut und bewegen sich darin «wie Fische im Wasser», 

während von Nachkommen aus Arbeiterfamilien ein mit-

unter anstrengender und aufwändiger Akkulturations-

prozess gefordert ist.

Zunehmende soziale Heterogenität 

Die soziale Durchlässigkeit zu den Fachhochschulen 

und Pädagogischen Hochschulen ist grösser als diejenige 

zu den Universitäten (BFS 2014). Ein wichtiger Grund 

dafür ist, dass viele Studierende über eine Berufsbildung 

an die Fachhochschulen gelangen, welche eher von 

Jugendlichen aus nicht akademischem Bildungsmilieu 

gewählt wird (Hupka-Brunner u. a. 2010). Die soziale 

Zusammensetzung an den Fachhochschulen ist sehr un-

terschiedlich. Einen ausgesprochen hohen Anteil von 

Studierenden mit mindestens einem Elternteil mit Hoch-

schulabschluss gibt es in den Fachbereichen Musik, 

Kunst und Design (BFS 2014). An die Pädagogischen 

Hochschulen gelangen vor allem junge Menschen, für 

die das Gymnasium sozialen Aufstieg bedeutet, die an-

schliessend aber einen sicheren und kürzeren Bildungs-

weg einschlagen und deshalb nicht an die Universität 

gehen (Denzler und Wolter 2009). Grundsätzlich nimmt 

die soziale Heterogenität der Studierenden an Fachhoch-

schulen und Pädagogischen Hochschulen zu.  

Begriffsklärung

Soziale Herkunft: Mit diesem Begriff wird der soziale 
Status der Herkunftsfamilie bezeichnet. Als in der sozio-
ökonomischen Forschung anerkannte Indikatoren gelten 
der höchste Bildungsabschluss, das Berufsprestige, die 
formale Autorität (Vorgesetztenfunktionen) und die Höhe 
des Einkommens. 

Migrationshintergrund: Gestützt auf die Empfehlungen 
der UNO unterscheidet das Bundesamt für Statistik (BFS) 
zwischen Studierenden mit Migrationshintergrund erster 
und zweiter Generation. Erste Generation: im Ausland gebo-
ren. Dabei wird noch unterschieden, ob die Personen erst 
fürs Studium in die Schweiz gekommen sind (Bildungs-
ausländer/innen) oder ob sie die Hochschulzulassung in der 
Schweiz erworben haben (Bildungsinländer/innen). Zwei-
te Generation: in der Schweiz geboren. Die Eltern sind 
dagegen im Ausland geboren und vor der Geburt des Kin-
des in die Schweiz immigriert. K
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Ungleiche soziale Voraussetzungen für  

den Studienerfolg  

Die soziale Herkunft beeinflusst auch die Lebenssi-

tuation der Studierenden, den Umfang finanziell notwen-

diger Erwerbstätigkeit und die Frage, wie viel Zeit ihnen 

für das Studium bleibt. Je höher die Bildungsherkunft, 

desto stärker werden die Studierenden von den Eltern 

finanziell unterstützt und umso idealer ist die Studien-

situation. Eine weniger günstige Lebenssituation bringt 

dagegen grössere Unsicherheit mit sich, das Studium in 

der vorgesehenen Zeit abschliessen zu können oder ein 

Masterstudium aufzunehmen (CRUS und VSS 2009). Das 

Stipendienwesen kann diesen sozialen Nachteil nicht 

ausgleichen: Die Schweiz gewährleistet Studierenden 

tiefer sozialer Schichten im internationalen Vergleich 

wenig Beiträge (de Luigi und Boegli 2008). 

Bildungsbenachteiligte versus hochqualifizierte 

 Migrationsfamilien

Der Migrationshintergrund kann sich ebenfalls auf 

die Bildungslaufbahnen auswirken. Angehörige der ers-

ten Generation (Bildungsinländer/innen) und der zwei-

ten Generation sind im Hochschulsystem untervertreten 

(BFS 2014; Juhasz und Mey 2003). Schulische Selektionen 

basieren stark auf der Landessprachkompetenz, wes-

halb Menschen mit Migrationshintergrund oft erschwe-

rende Umstände vorfinden. Nicht zuletzt erleben sie so-

ziale Ausschlüsse und diskriminierende Zuweisungen 

im Bildungssystem (Imdorf 2010; Gomolla und Radtke 

2002). 

Studierende mit Migrationshintergrund der ersten 

Generation (Bildungsinländer/innen) und der zweiten 

Generation, die trotz erschwerter Umstände ein Hoch-

schulstudium aufnehmen, stammen meist aus einem 

Elternhaus, in welchem Vater und Mutter keine nachobli-

gatorische Ausbildung absolviert haben. Sie sind vor 

allem portugiesischer und italienischer Nationalität (BFS 

2014). Die neue Immigrationswelle hochqualifizierter 

Personen der letzten Jahre aus Deutschland und Frank-

reich hat nun gleichzeitig dazu geführt, dass in der 

Gruppe der ersten Generation (Bildungsin- und -auslän-

der/innen) viele Studierende aus akademisch gebildeten 

Familien stammen. Diese Polarisierung hat erneut zur 

Folge, dass die Zusammensetzung der Studierenden an 

den Hochschulen heterogener wird. Ausländerstatus und 

tiefe soziale Herkunft sind heute nicht mehr zu grossen 

Teilen deckungsgleich wie noch vor wenigen Jahren. 

Ausländisches Lehrpersonal 

An den schweizerischen Fachhochschulen stammen 

2012 rund ein Viertel der Lehrenden aus dem Ausland 

(FHNW über 30 %), an den Pädagogischen Hochschulen 

beträgt der Anteil 7 % (Pädagogische Hochschule FHNW 

über 10 %) (Deppierraz u. a. 2014). Die zunehmend inter-

nationale Ausrichtung von Wissenschaft und Forschung 

und die attraktiven Arbeitsbedingungen an Schweizer 

Hochschulen fördern die Mobilität ausländischer Wis-

senschaftler und Wissenschaftlerinnen in die Schweiz. 

Studentische und akademische Mobilität

Im Kontext des europäischen Forschungsraumes 

und der Internationalisierung von Hochschulen und Wis-

senschaft werden Phasen des Studiums und wissen-

schaftlicher Tätigkeit an ausländischen Institutionen 

immer mehr zur Norm. Auch diese Mobilität ist jedoch 

nicht sozial neutral: Studierende aus Akademikerfami-

lien sind häufiger mobil als Studierende mit Eltern ohne 

Hochschulabschluss (Dubach und Schmidlin 2005; Lee-

mann und Boes 2014). 

Empfehlungen

Gleichwertigkeit der Bildungswege

Für den Erwerb beruflicher Kompetenz stehen heute 

in der Schweiz verschiedene Bildungswege offen, die 

untereinander durchlässig sind und ein lebenslanges 

Lernen ermöglichen. Menschen kombinieren deshalb 

Allgemeinbildung und Berufsbildung, akademische Bil-

dung und berufsbezogene Erfahrungen in ihrer Bildungs- 

und Berufsbiografie. Organisationen, welche die ver-

schiedenen Wege zu einem Studium oder einem Beruf 

als gleichwertig behandeln, richten ihre Zulassungskri-

terien für Studierende, ihre Rekrutierungsprozesse für 

Mitarbeitende und ihre Arbeits- und Lehrkultur auf diese 

Vielfalt aus. 

Herkunft – Regula Julia Leemann
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Förderung von Incoming-Mobilität 

Die Hochschulen bemühen sich um den Austausch 

mit Partnerhochschulen. Insbesondere unterstützen sie 

mittels Beratung, Stipendien, englischsprachigen Infor-

mationen und einer offenen Kultur ausländische Studie-

rende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, 

hier zu studieren und zu arbeiten. Sie bemühen sich 

aus serdem um eine faire Praxis der Anerkennung von 

im Ausland erworbenen Kompetenzen. 

Wir betrachten unterschiedliche 
Bildungswege, soziale Hinter-
gründe, Migrationserfahrungen 
sowie Herkunftssprachen 
 unserer Studierenden und Mitar-
beitenden als Bereicherung.

Vielfalt der Sprachen als Bereicherung

Mehrsprachigkeit wird an den Hochschulen als Res-

source betrachtet. Die Kompetenz, verschiedene Spra-

chen zu sprechen, wird wertgeschätzt und aktiv geför-

dert, u. a. mit einem Angebot an Fremdsprachenkursen, 

mit der Anstellung von Mitarbeitenden nicht deutscher 

Erstsprache, mit einem Lehrangebot in der zweiten 

wichtigen Landessprache Französisch sowie in Englisch. 

Die Anforderungen an die Sprachkompetenz von Studie-

renden und Mitarbeitenden richten sich am Begriff der 

funktionalen Mehrsprachigkeit aus, d. h. sie orientieren 

sich an der im jeweiligen Kontext erforderlichen Sprach-

verwendung.

Verbindung von Studium und Erwerbstätigkeit

Um unterschiedlichen Herkunftsvoraussetzungen 

besser gerecht zu werden, ist es wichtig, Studiengänge 

anzubieten, welche eine Teilzeit-Erwerbstätigkeit erlau-

ben («berufsbegleitendes Studium»). In solchen Studien-

gängen sind jeweils bestimmte Wochentage als Studien- 

beziehungsweise Erwerbstage fixiert.  

Wir berücksichtigen ungleiche 
Voraussetzungen von Studie-
renden beim Zugang und  
im Verlauf des Studiums sowie 
von Mitarbeitenden bei ihrer 
Laufbahnentwicklung.

Sensibilität in Hochschullehre und Betreuung

Dozierende und andere in der Lehre tätige Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sind sensibilisiert für allfälli-

ge kulturelle Barrieren von Studierenden aus bildungs-

fernen Herkunftsmilieus. Sie richten Lehre, Sprache und 

Didaktik gemäss dem Konzept einer rationalen Pädago-

gik darauf aus, allen Studierenden den Zugang zum je-

weiligen Fachgebiet und zu wissenschaftlichen Metho-

den und Theorien zu ermöglichen (Bremer 2006). Wenn 

sie Qualifizierungsarbeiten betreuen, zeigen sie den 

Studierenden, wie eine Arbeit aufgebaut sein muss, und 

geben Rückmeldungen zu Zwischenergebnissen. 

Rationale Pädagogik (Bourdieu und Passeron 1971):

Pierre Bourdieu hat für eine «rationale Pädagogik» 
plädiert, in der Sprache, Didaktik und Gesprächskultur der 
Professoren und Professorinnen die Studierenden dabei 
unterstützen sollen, jene Kompetenzen aufzubauen, wel-
che ein Kind im bildungsnahen Milieu ganz selbstverständ-
lich erwirbt: «Bei der augenblicklichen Beschaffenheit der 
Gesellschaft und der pädagogischen Traditionen bleibt die 
Vermittlung der intellektuellen Techniken und Denkgewohn-
heiten, auf denen das Bildungswesen aufbaut, in erster 
Linie dem Familienmilieu vorbehalten. Jede wirkliche De-
mokratisierung setzt also voraus, dass man sie dort lehrt, 
wo die Unterprivilegierten sie erwerben können: in der 
Schule» (ebd. S. 88). 

Förderung studentischer Zusammenarbeit

Studierende aus bildungsfernen Herkunftsmilieus 

sind stärker auf eine Zusammenarbeit untereinander 
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und auf gegenseitige Unterstützung angewiesen. Wichtig 

und sinnvoll sind deshalb Lehr- und Lernformen, wel-

che verschiedene Kooperationsformen enthalten. Das 

«selbstverantwortliche Lernen» kann durch die Institu-

tionalisierung von Lerngruppen unterstützt werden. 

Beratungs- und Trainingsorte

Kompetenzen wie wissenschaftliches Schreiben, 

Verständnis der Unterrichtssprache, Literaturrecherche 

oder Auftritt können in eigens dafür geschaffenen Ange-

boten gefördert werden. Studierende erhalten bei Be-

darf konkrete Hilfe und Hinweise für die Strukturierung 

einer Disposition, bei der Formulierung eines Textes, bei 

der Vorbereitung eines Referates. 

Förderung von Outgoing-Mobilität

Die Mobilitätsstellen sind darum besorgt, auch 

Studierende aus bildungsfernen Schichten zu erreichen, 

indem sie Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen, sich an 

Austauschprogrammen aktiv beteiligen und während 

Informationsveranstaltungen mit Erfahrungsberichten 

und Austauschmöglichkeiten Unsicherheiten abbauen. 

In den Studiengängen sind Auslandsemester vorgesehen.

Die Hochschule richtet Stipendien für Forschungs-

aufenthalte aus. Die Professorinnen und Professoren 

unterstützen ihren wissenschaftlichen Nachwuchs bei 

der Einreichung von Anträgen für Forschungsaufent-

halte beim Schweizerischen Nationalfonds und in EU- 

Forschungsprogrammen.

 

Rassistische Diskriminierung

Als rassistisch können Einstellungen bezeichnet wer-
den, die Menschen aufgrund ihrer nationalen, ethnischen 
oder auch religiösen Zugehörigkeit in scheinbar naturge-

gebene, hierarchische Gruppen einteilt. Rassistische Diskri-
minierung entsteht aus Praktiken, die Menschen aufgrund 
solcher Unterschiede bestimmte Rechte vorenthält, sie 
intolerant behandelt, demütigt oder bedroht. Im Bildungs-
bereich können Massnahmen zum Diskriminierungsschutz 
und zur Integration ineinander übergehen (FRB 2015).

Beispiele

– berufsbegleitendes Studium oder Teilzeitstudium 

(diverse Hochschulen FHNW)

– International Office (diverse Hochschulen FHNW)

– Modul «Deutsch als Fremdsprache» für Studierende 

(Hochschule für Technik FHNW)

– Summer School «Work and Migration» (Hochschule 

für Soziale Arbeit FHNW)

– CAS Heterogenität und Zusammenarbeit im Unter-

richt (Pädagogische Hochschule FHNW)

Links

– Programm für mehr Studierende mit Migrationshintergrund

– Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB des Bundes

Prof. Dr. Regula Julia Leemann leitet die Professur Bildungs-

soziologie an der Pädagogischen Hochschule FHNW. Sie ist am 

Institut Sekundarstufe I und II sowie an der Universität Basel  

im Institut für Bildungswissenschaften als Dozentin zur Thematik 

von Schule und Bildung aus soziologischer Perspektive tätig.  

In ihrer Forschungstätigkeit beleuchtet sie schulische und 

berufliche Bildung, Bildungsungleichheiten, wissenschaftliche 

Laufbahnen, Bildungsinstitutionen und Bildungsorganisationen 

sowie den Übergang Bildung – Beruf – Arbeitsmarkt.

Herkunft – Regula Julia Leemann

http://www.studiumplusm.de
http://www.edi.admin.ch/frb
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Herkunft und Recht 
Alexandra Caplazi

Im Verhältnis mit der FHNW ist für Mitarbeitende 

und Studierende Art. 8 Abs. 2 BV einklagbar, wenn sie 

aufgrund ihrer Herkunft, ihrer «Rasse» oder ihrer sozia-

len Stellung benachteiligt werden. Schutz vor rassistisch 

motivierten Handlungen bieten zudem die Antirassismus- 

Strafnorm in Art. 261bis des Strafgesetzbuches (StGB) 

und das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 

von Rassendiskriminierung. In Bezug auf ausländische 

Mitarbeitende und Studierende ist für die FHNW vor 

allem auch das Freizügigkeitsabkommen Schweiz/EU 

(FZA) von Bedeutung.

Das Verbot der Diskriminierung aufgrund der Her-

kunft schützt Menschen, die wegen ihrer kulturellen, 

ethnischen, nationalen und auch religiösen Identität be-

nachteiligt werden. Hingegen ist es erlaubt, in rechtsver-

bindlichen Regelungen zwischen eigenen und fremden 

Staatsangehörigen zu unterscheiden. Das Diskriminie-

rungsverbot kommt dann wieder ins Spiel, wenn die 

Benachteiligung aufgrund der Staatsangehörigkeit auf 

die ethnisch-kulturelle Identität abzielt (vgl. Müller/

Schefer 2008, S. 721 ff). 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für ausländi-

sche Studierende und Mitarbeitende sind von einem 

dualen System geprägt. Staatsangehörige der Europä-

ischen Union einerseits sollen gemäss FZA diskriminie-

rungsfrei einer Erwerbstätigkeit oder Aus- und Weiter-

bildung in der Schweiz nachgehen können. Anderseits 

unterliegen Personen aus Drittstaaten weit strengeren 

Vorschriften, die überwiegend im Bundesgesetz über 

die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) geregelt sind. 

Von Bedeutung sind insbesondere der sogenannte In-

tegrationsartikel (Art. 4 AuG) und die Aufforderung an 

die Kantone und damit an die Fachhochschulen, bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben die Anliegen der Integra-

tion zu berücksichtigen und günstige Rahmenbedin-

gungen für die Chancengleichheit zu schaffen (Art. 53 

I + II AuG).

Das Diskriminierungsverbot aufgrund der «Rasse» 

soll Regelungen und Verhalten verhindern, die sich auf 

willkürlich festgelegte körperliche Merkmale wie Haut-

farbe, Augenform, aber auch Sprache und Abstammung 

beziehen und so abwertende Klassifizierung und Be-

handlung legitimieren (vgl. Müller/Schefer 2008, S. 720). 

Dies wird in der Antirassismus-Strafnorm konkretisiert. 

Die FHNW ist dazu verpflichtet, allen Personen gleich-

berechtigt und ohne Unterschied der «Rasse», Ethnien 

oder Religionen Zugang zu Aus- und Weiterbildung so-

wie Dienstleistungen zu gewähren. 

Beim Kriterium der sozialen Stellung handelt es sich 

um tatsächliche Unterschiede wie beispielsweise die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die gesellschaftliche 

Stellung oder das soziale Umfeld, in das jemand hinein-

geboren wurde. Beispiele aus der Rechtspraxis hierfür 

sind: strafrechtliche Verurteilung/getrübter Leumund, 

Differenzierung aufgrund der Abstammung, d. h. auf-

grund von Bildungsstand und Zivilstand der Eltern oder 

alkoholabhängige Eltern. Es ist rechtlich zwar geboten, 

Ungleiches nicht gleich zu behandeln. Das Diskriminie-

rungsverbot aufgrund der sozialen Stellung verbietet es 

jedoch, die soziale Stellung eines Menschen in einem be-

stimmten Bereich auf alle Lebensbereiche zu übertragen. 

Gerade im Bereich der Bildung ist eine Ungleichbehand-

lung aufgrund der sozialen Stellung einem besonders 

strengen Prüfmassstab zu unterziehen (vgl. Waldmann 

2003, S. 746 ff).  
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Religion und Weltanschauung
Maritza Le Breton

«Es gibt keine absolute Wahrheit ausser der Wahrheit,  
dass es  keine Wahrheit gibt […]. Das ist ja auch der Grund,  
 weshalb man an der Hochschule so Wert auf den  
Pluralismus legt. Jeder kann die Anschauung haben, die  
er will, dass er tun und machen kann, was er will, solange  
er eigentlich niemandem schadet.»
(Student)

Säkularisierung und religiöse Vielfalt

Obwohl die Säkularisierung die Abkehr von früheren 

Bindungen an die Religion resp. den Entzug der religiö-

sen Kontrolle der bürgerlichen Gesellschaft zugunsten 

eines Lebenswandels auf der Grundlage menschlicher 

Vernunft mit sich brachte, blieben Religion und Nation 

eng verbunden. Die Schweizerische Bundesverfassung 

beispielsweise erwähnt in der Präambel den «[…] Namen 

Gottes des Allmächtigen!» und eine «Verantwortung ge-

genüber der Schöpfung» und stellt sich damit explizit in 

die «christliche bzw. abrahamitische Tradition des ‹einen 

Schöpfergottes›» (Haug 2007, S. 3). Das Spektrum an Reli-

gionen und religiösen Gemeinschaften in der Schweiz hat 

sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Bedingt 

durch Einwanderungsprozesse hat die religiöse Vielfalt 

in der Schweiz zugenommen. Zugleich haben die Landes-

kirchen Mitglieder verloren, die Zahl der Konfessionslo-

sen steigt stetig an, und Freikirchen sowie esoterische 

Bewegungen erleben Zuwachs (vgl. NFP 58).

Die zunehmende Internationalisierung der Hoch-

schulen und die wachsende Anzahl Studierender und 

Mitarbeitender mit Migrationserfahrung führen zur re-

ligiösen und weltanschaulichen Vielfalt an der FHNW. 

Obwohl Religion im hochschulischen Kontext bislang 

meist als private Angelegenheit betrachtet wurde, sehen 

sich auch Hochschulen mit Auseinandersetzungen um 

religiöse Glaubenseinstellungen, Vorurteile und neue 

Formen religiös-kultureller Identitätssuche konfrontiert.

  

Religion und Weltanschauung

Die Diversitätskategorien «Religion» und «Weltan-
schauung» werden häufig gebündelt genannt; so steht 
beispielsweise in Art. 15, Abs. 2 der Bundesverfassung, 
dass «jede Person […] das Recht [hat], ihre Religion und 

ihre weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und al-
lein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen». Der 
Fachdiskurs hingegen spricht einerseits von Religion, an-
dererseits von Weltanschauung. Beide Begriffe beziehen 
sich auf vielschichtige kulturelle Phänomene, die etwa den 
Glauben an eine Gottheit oder eine spirituelle Überzeu-
gung ins Blickfeld rücken (vgl. Vanderheiden/Mayer 2014, 
S. 43). Demnach umschreibt «Religion» individuelle oder 
gemeinschaftliche transzendentale weltkonstituierende 
Überzeugungen resp. Wirklichkeiten, während «Weltan-
schauung» auf weltliche Rationalitäten verweist (vgl. An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes 2012, S. 27). Religion 
und Weltanschauung können die Identitätsentwicklung und 
die Gestaltung des sozialen Lebens von Individuen und 
Gemeinschaften stark prägen. Religion beschreibt eine 
attribuierte – tatsächliche oder vermeintliche – Zugehörig-
keit zu einer Religion resp. einer religiösen Gemeinschaft 
(vgl. Heitzmann/Klein 2012, S. 32).

Religion als Spannungsfeld im Hochschulkontext

In der öffentlichen Diskussion um absolute bzw. 

dogmatische Glaubenseinstellungen stehen zumeist 

nichtchristliche (insbesondere muslimische) Gemein-

schaften im Fokus der Aufmerksamkeit. An den Hoch-

schulen haben hingegen in jüngerer Zeit eher dogmati-

sche christliche Gruppierungen Irritationen ausgelöst. 

Dies insbesondere in den Studiengängen der Sozialen 

Arbeit und der Pädagogik. So kommen Schallberger u. a. 

zum Ergebnis, dass «gegenwärtig […] in der Sozialen 

Arbeit Strömungen Aufwind zu haben [scheinen], die 

versprechen, auf dem Wege der Rückbesinnung auf den 

christlichen Glauben eine ‹neue Professionalität› in die 

sozialarbeiterische und sozialpädagogische Praxis hin-
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einzubringen» (Schallberger u. a. 2010, S. 1). Eine Wieder-

kehr des Religiösen lässt sich auch insofern feststellen, 

als «[…] man an Hochschulen und Ausbildungsstätten 

der Sozialen Arbeit auf Studierende [trifft], die sich als 

gläubig bezeichnen oder Mitglieder evangelikaler Ge-

meinschaften sind» (ebd.). Auch eine Studie an der Hoch-

schule für Soziale Arbeit FHNW kommt zum Schluss, 

dass Differenzen in Glaubenseinstellungen einiger Ba-

chelor-Studierender Probleme und Spannungsfelder u. a. 

im Hinblick auf geschlechtsspezifische Vorstellungen 

oder die sexuelle Orientierung von Mitstudierenden mit 

sich bringen (vgl. Le Breton u. a. 2014). Ausserdem sor-

gen seit einigen Jahren angehende Lehrpersonen, insbe-

sondere aus dem evangelikalen Milieu an Pädagogischen 

Hochschulen, für Diskussionen. Die Befunde einer Un-

tersuchung zu «Deutungskonflikten in der Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung» an der Pädagogischen Hochschule 

Bern stellen zwar fest, dass diese «glaubensgewissen 

Studierenden» zahlenmässig nicht besonders stark ver-

treten seien, jedoch eine klar identifizierbare Gruppe 

darstellten, die vermehrt Konflikte mit Mitstudierenden 

und Dozierenden austrügen. Dies wird darauf zurückge-

führt, dass sie offensiv für ihr dogmatisches Glaubens-

verständnis einstünden und die wissenschaftliche Aus-

richtung der Lehrerausbildung grundsätzlich in Frage 

stellten (vgl. Stienen u. a. 2011).

Von (Fach-)Personen wird erwartet, dass sie ihre re-

ligiösen Überzeugungen in der Öffentlichkeit innerhalb 

eines Staates, welcher sich der weltanschaulichen Neu-

tralität verschrieben hat, privat halten (vgl. Grotefeld 

2006). Zugleich spielen gesellschaftlich konforme religi-

öse Praktiken – auch unterstützt von den Landeskirchen 

– in öffentlichen Einrichtungen und im Hochschulkon-

text nach wie vor eine wichtige Rolle. An der FHNW be-

steht eine «ökumenische Fachstelle», die in Kooperation 

mit den Landeskirchen des Kantons Aargau am Stand-

ort Brugg-Windisch eingerichtet wurde. Ihr Angebot 

und «der Raum der Stille» als Ort der Ruhe, Rückzug 

und Besinnung stehen Studierenden und Mitarbeiten-

den jeglicher Religionszugehörigkeit der FHNW am 

Standort Brugg-Windisch zur Verfügung. Ein anderes 

Beispiel religiöser Prägung stellt der Feiertagskalender 

der FHNW dar, der sich an den christlichen Feiertagen 

ausrichtet.

Geschlecht und Religion – eine Wechselwirkung

Die heutigen Weltreligionen sind im Rahmen patri-

archal organisierter Gesellschaften entstanden und ha-

ben im Verlauf ihrer Entwicklung durchwegs die männ-

lich dominierte Sozialstruktur übernommen. Deshalb 

werden sie auch als «patriarchale Religionen» charakte-

risiert (Heller 2010, S. 714). Die Auseinandersetzung mit 

der Kategorie Geschlecht kennzeichnet eine wichtige 

Zäsur im zeitgenössischen Studium der Religionen. Denn 

Religion und Geschlecht stehen auf vielfältige Weise in 

Wechselwirkung zueinander. Einerseits sind religiöse 

Traditionen, Vorstellungen, Symbole und Rituale ge-

schlechtsspezifisch geprägt. Anderseits hängen Rollen-

verständnisse, Bilder, Stereotype und die Position von 

Frauen und Männern im Kontext einer bestimmten 

Kultur mit der jeweiligen religiös-philosophischen Ge-

schichte zusammen. In der Wissenschaft bzw. in der 

Mainstream-Forschung zu Religionen fanden Frauen 

als religiöse Subjekte – durch die männlich dominierte 

Perspektive – keine Beachtung (vgl. ebd., S. 711). Inzwi-

schen ist die religiöse Marginalisierung von Frauen im 

Kontext der Weltreligionen durch die religionswissen-

schaftliche Frauen- und Geschlechterforschung korri-

giert worden. So sind in den letzten Jahrzehnten die 

«patriarchalen Religionen» selbst zum Gegenstand femi-

nistischer Deutungen geworden (vgl. ebd., S. 716). 

Religion und Geschlecht werden in der Öffentlich-

keit häufig als feste, pauschalisierende Konstrukte dar-

gestellt; so ist häufig die Rede von «dem» Islam, «der» 

Frau oder «dem» Mann. Forschende im Nationalen For-

schungsprogramm NFP 58 (Religionsgemeinschaften, 

Staat und Gesellschaft) kommen zum Ergebnis, dass 

eine solche Haltung eine differenzierte Perspektive im 

Umgang mit religiöser Vielfalt erschwere. Religion und 

Geschlecht stellen keine fixen Grössen dar, sondern un-

terliegen kontinuierlichen zeitlichen und gesellschaft-

lichen Wandlungsprozessen. Mehrere Projekte des NFP 

58 verdeutlichen, dass beispielsweise Muslime häufig 

fortschrittlichere Vorstellungen über Rollenverständ-

nisse von Frauen und Männern haben, als öffentlich 

oftmals angenommen. Anderseits haben Frauen in be-

stimmten religiösen Gemeinschaften weniger Hand-

lungsspielräume als Männer. Die Einwanderung in die 

Schweiz kann für Migrantinnen daher auch eine Mög-

Religion und Weltanschauung – Maritza Le Breton
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lichkeit darstellen, Eigenständigkeit zu erlangen. Men-

schen werden ebenso durch ihren Bildungshintergrund, 

die räumliche und soziokulturelle Herkunft, das soziale 

Umfeld, die religiöse und weltanschauliche Überzeugung, 

das Geschlecht und die sexuelle Orientierung beeinflusst. 

Demnach ist festzustellen, «[…], dass vieles nicht nur 

schwarz und weiss ist, sondern dass es zahlreiche Schat-

tierungen gibt» (Bochinger 2012, S. 5).

Empfehlungen

Wir pflegen in Bezug auf 
 Religion und Weltanschauung 
einen toleranten und respekt-
vollen Umgang untereinander.

Der erste Leitsatz bringt zum Ausdruck, dass die 

FHNW die religiöse und weltanschauliche Vielfalt ihrer 

Studierenden und Mitarbeitenden schätzt und bestrebt 

ist, vor diesem Hintergrund einen angemessenen Lern-, 

Lehr- und Arbeitskontext zu ermöglichen. 

– Dabei steht der Grundsatz der konfessionellen und 

weltanschaulichen Neutralität und der Orientierung 

an humanistischen Prinzipien im Vordergrund. Dies 

bedeutet, dass dogmatische und diskriminierende 

Haltungen, Positionen und allfällige Benachteili-

gungen im Hochschulraum nicht tolerierbar und 

deshalb von den zuständigen Stellen an den Hoch-

schulen (Direktion, Hochschulleitungen, Dozierende, 

Studierendenberatende, HR-Verantwortliche, Diver-

sity- und Gleichstellungsbeauftragte etc.) anzuge-

hen und zu bearbeiten sind. 

– Im Zentrum stehen Respekt und Achtung füreinan-

der, unabhängig von jeglicher religiösen und welt-

anschaulichen Zugehörigkeit. Sämtliche Missionie-

rungsformen bzw. Bekehrungsversuche sind folglich 

im Hochschulkontext und insbesondere im Bereich 

Lehre strikt abzulehnen. 

Hochschulen charakterisieren sich durch die Förde-

rung wissenschaftlicher Reflexion. Sie sollen in erster 

Linie die Kompetenz zur analytischen Distanzierung von 

Grundannahmen schulen, um dadurch einen fachlich- 

professionellen Habitus, sprich reflexiv-analytisches 

Denk- und Handlungsvermögen zu ermöglichen. Da 

menschliches Handeln häufig von allgemeinen Grund-

sätzen und Wertvorstellungen geleitet wird, sind auch 

Räume erforderlich, in denen das eigene Handeln – und 

folglich mögliche Diskriminierungen und Privilegierun-

gen – reflektiert werden kann. Damit kann ein offener 

und respektvoller Umgang mit Differenz und religiöser 

Vielfalt gefördert werden. Wenn dieses Bewusstsein 

fehlt, droht die Gefahr, in allgemeinen und undifferen-

zierten Auffassungen zu verharren und Diskriminierun-

gen zu reproduzieren.

Wir orientieren uns dabei  
an den Freiheitsrechten  
der  Einzelnen und an den 
Interessen der Gemeinschaft.

– Auch wenn Hochschulen keine Räume ohne religi-

öse Prägungen sind, ist die Religionsfreiheit zu be-

rücksichtigen. Sie umfasst sowohl das Recht jeder/

jedes Einzelnen, die eigene Religion zu wählen und 

auszuüben, als auch – im Interesse der Gemeinschaft 

– das Recht auf religiöse Neutralität. 

– Damit die Menschen sich zugehörig fühlen, müssen 

die ‹Spielregeln› des Hochschulkontextes anerkannt 

und eingehalten werden. Religiöse Symbole sind da-

her kein Bestandteil öffentlicher bzw. hochschuli-

scher Räume; dies ist konsequent durchzusetzen. 

Der Diskriminierungsschutz aufgrund religiöser 

Zugehörigkeit ist ebenfalls ein Grund- und Men-

schenrecht, welches an der Hochschule gestärkt 

werden muss. Untersuchungen zeigen, dass Studie-

rende aufgrund tatsächlicher oder zugeschriebener 

– insbesondere islamischer – Religionszugehörigkeit 

Diskriminierungserfahrungen an Hochschulen aus-

gesetzt sind (vgl. Heitzmann/Klein 2012, S. 32).
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Diversität als Chance erfordert Offenheit und Sensi-

bilität. Studierende, Dozierende und Mitarbeitende der 

Hochschulen sind für die Bedingungen einer diskrimi-

nierungsfreien Hochschule zu sensibilisieren. Differenz-

setzungen und damit einhergehende Ausgrenzungs-

praxen aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher 

Religionszugehörigkeit, welche häufig auch mit anderen 

Differenzkategorien wie Migrationserfahrung und nati-

onaler Herkunft einhergehen, sind in allen Leistungsbe-

reichen zu verhindern. Gleichzeitig gilt es zu berück-

sichtigen, dass die religiöse Prägung von Studierenden 

und Mitarbeitenden sich nicht in Schemata pressen 

lässt. Für eine offene Hochschulkultur sind alle Mitar-

beitenden und insbesondere auch die Führungskräfte 

aufgefordert, ein mehrdimensionales Verständnis von 

Vielfalt zu entwickeln, welches den Fokus sowohl auf 

Differenzen als auch auf Gemeinsamkeiten sowie auf 

individuelle und strukturelle Diskriminierung richtet.

Beispiele

– Interne «Grundsätze des Umgangs mit Diversität in 

der Ausbildung von Professionellen der Sozialen 

Arbeit» sowie Weiterbildungsangebot zum Umgang 

mit herausfordernden Situationen im Unterricht 

(Hochschule für Soziale Arbeit FHNW)

Links

– educa.Unterricht: Handreichungen der Kantone zu 

religiöser Vielfalt in der Schule

– Nationales Forschungsprogramm NFP 58: 

«Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft»

Prof. Dr. Maritza Le Breton ist Dozentin am Institut Integration  

und Partizipation der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW.  

Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Gender, Migration, 

transnationale Care-Arbeit und Prekarität, Frauenhandel,  

Sexarbeit, soziale Ungleichheit resp. gesellschaftliche Differen-

zierungsprozesse, Diversität und Intersektionalität, wissenschaft-

liches Arbeiten und qualitative Methoden der Sozialforschung.

Religion und Weltanschauung – Maritza Le Breton

http://unterricht.educa.ch/de/handreichungen-kantone
http://www.nfp58.ch/d_index.cfm
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Religion und Recht 
Alexandra Caplazi

Massgebende Grundrechtsnormen für die FHNW 

sind einerseits die von der Bundesverfassung garantierte 

Glaubens- und Gewissensfreiheit (auch Religionsfrei-

heit) in Art. 15 und anderseits das in Art. 8 Abs. 2 BV 

stehende umfassende Diskriminierungsverbot aufgrund 

der religiösen und weltanschaulichen Überzeugung.

Aspekte der Religionsfreiheit sind der Grundsatz 

der konfessionellen und religiösen Neutralität des Staa-

tes sowie die Kultusfreiheit, d. h. das Recht auf freie 

Glaubensbezeugung (Art. 15 Abs. 2 BV). Die religiöse 

Neutralität des Staates beabsichtigt einerseits, zur 

Sicherung des religiösen Friedens, zur Wahrung der 

individuellen wie in Gemeinschaft gelebten religiösen 

Identität und zur Integration aller Menschen in die 

Gemeinschaft beizutragen. Andererseits verlangt die reli-

giöse Neutralität auch, fundamentale religiöse Interes-

sen, die Intoleranz gegenüber anderen Lebensauffassun-

gen und -formen vertreten, zu unterbinden (vgl. Kiener/

Kälin 2007, S. 265 f). Die Kultusfreiheit umfasst über die 

eigentlichen Kultushandlungen hinaus das Recht auf 

eine religiös geprägte Lebensweise im Alltag. So kann 

beispielsweise das Tragen eines Kopftuches Ausdruck 

der religiösen Überzeugung sein, was im Schutzbereich 

der Kultusfreiheit liegt (vgl. ebd., S. 272). Religiös moti-

vierte Handlungen, die die Menschenwürde anderer ver-

letzen (z. B. homophobe Äusserungen), sind jedoch grund-

rechtlich nicht geschützt.

Die FHNW ist unter staatlicher, d. h. kantonaler Lei-

tung und Aufsicht. In Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 BV 

ergibt sich die Verpflichtung, konfessionell neutral auf-

zutreten. Dies verlangt eine unparteiische Haltung ge-

genüber Angehörigen sämtlicher Konfessionen. Die reli-

giöse Identität und damit die Menschenwürde von Mit-

arbeitenden und Studierenden ist verletzt, wenn eine 

Bildungsinstitution wie die FHNW zugunsten oder zu-

lasten einer religiösen Überzeugung Stellung nimmt oder 

die verschiedenen Religionsgruppen wegen ihrer Glau-

bensansicht unterschiedlich behandelt. Dies begründet 

sich durch das enge, besondere Verhältnis von Mitarbei-

tenden und Studierenden mit der Hochschule (vgl. Sche-

fer 2001, S. 502 ff). 

Der FHNW wird es nicht möglich sein, völlig religiös 

neutral aufzutreten. Die Ruhe- und Feiertage beispiels-

weise richten sich nach den Landeskirchen und sind 

gesetzlich anerkannt. Gemäss Bundesgericht ist es je-

doch unverhältnismässig, Studierenden, welche z. B. 

einer dem Gebot der Sabbats-Ruhe strikt verpflichteten 

Religionsgemeinschaft angehören, für eine am Samstag 

durchgeführte Prüfung den Dispens zu verweigern. Dies 

gilt auch dann, wenn dieser Dispens einen Mehrauf-

wand bedingt, damit die Prüfung zu einem anderen Zeit-

punkt nachgeholt werden kann (BGE 134 I 114).
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Der Begriff Diversity meint die Vielfalt und Unter-

schiedlichkeit von Menschen bzw. Einheiten einer Orga-

nisation. In Unternehmen und Hochschulen bezieht sich 

Diversity in der Regel auf die Wahrnehmung, Wertschät-

zung und Nutzbarmachung der verschiedenen individu-

ellen Merkmale der Mitarbeitenden und Studierenden 

sowie die Umsetzung der rechtlichen Antidiskriminie-

rungsgebote.

Laut Art. 8 Abs. 2 BV darf niemand diskriminiert 

werden, «namentlich nicht wegen der Herkunft, der Ras-

se, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen 

Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschauli-

chen oder politischen Überzeugung oder wegen einer 

körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung».

Die vorliegende Diversity-Politik bietet Leitlinien 

für die Anerkennung und Nutzung der Vielfalt der Mit-

arbeitenden und Studierenden der FHNW.

a. Rechtliche Grundlagen

Basis zur Wahrnehmung und Beachtung von Diver-

sity an der FHNW bilden die entsprechenden Rechtser-

lasse, namentlich die Bundesverfassung BV, das Fach-

hochschulgesetz FHSG *, das Gleichstellungsgesetz GIG, 

das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG, der Staats-

vertrag der FHNW und der Gesamtarbeitsvertrag GAV.

b. Ziele

Die FHNW anerkennt und berücksichtigt die Vielfalt 

ihrer Studierenden und Mitarbeitenden insbesondere 

bezüglich Geschlecht, ethnisch-kultureller Herkunft, Al-

ter, sexueller Orientierung, religiöser Ausrichtung, unter-

schiedlicher Lebenssituationen und -formen und hin-

sichtlich vorhandener körperlicher oder psychischer 

Behinderung. Sie betrachtet die Vielfalt ihrer Studieren-

den und Mitarbeitenden und die Vielfalt ihrer Organisa-

tion als Ressource und Potential.

Die FHNW verfügt über eine hohe Diversity-Kompe-

tenz in den vier Leistungsbereichen Aus- und Weiterbil-

dung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistung. 

Das Erzeugen von Sensibilität für Diversity-Anliegen ist 

Teil ihrer Unternehmens- und Führungskultur.

c. Umsetzung

Die FHNW setzt die Gleichstellung, Antidiskriminie-

rung und Chancengleichheit ihrer Mitarbeitenden und 

Studierenden um. Sie beugt Diskriminierung vor und er-

greift Massnahmen bei entsprechenden Vorfällen. Die 

FHNW fördert die Kompetenzen und nutzt die Erfahrun-

gen, welche sich aus der Unterschiedlichkeit ihrer Mit-

arbeitenden und Studierenden und aus der Verschie-

denheit ihrer Hochschulen und disziplinären Kulturen 

ergeben. Hochschulen und Services sorgen für den Auf- 

und Ausbau von Diversity-Kompetenzen.

Die Umsetzung der Diversity-Politik erfolgt im Rah-

men des Führungsprozesses auf Ebene der FHNW und 

der einzelnen Hochschulen und deren Führungsstruktu-

ren und unter Berücksichtigung der jeweiligen Verant-

wortungen und Kompetenzen.

Die Umsetzung in den Hochschulen bezieht die 

strategischen Zielsetzungen, die Personalpolitik und 

Personalentwicklung, die Zielvereinbarungsprozesse, das 

Qualitäts- und Immobilienmanagement und die Kom-

munikation nach innen und aussen ein.

Diversity-Politik FHNW
Von der Direktion verabschiedet am 16. August 2011, vom Fachhochschulrat genehmigt am 31. Oktober 2011.

*) Seit 1.1.2015 abgelöst durch das Hochschulförderungs-  
 und -koordinationsgesetz HFKG.
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Die Verantwortung für die Umsetzung der Diversity- 

Politik liegt bei der Direktionspräsidentin, beim Direkti-

onspräsidenten und den Direktorinnen und Direktoren 

der Hochschulen bzw. der Services und den übrigen 

Führungsverantwortlichen. Die Stabstelle Gleichstel-

lung/Diversity unterstützt die Direktionspräsidentin, 

den Direktionspräsidenten und die Hochschulen und 

Services bei der Umsetzung der Diversity-Politik. Beste-

hende Controlling-Instrumente enthalten entsprechende 

Kennzahlen.

Die FHNW stellt im Rahmen der finanziellen Mög-

lichkeiten die für die Umsetzung nötigen Ressourcen 

zur Verfügung.
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In ihrer Diversity-Politik bekennt sich die FHNW 

dazu, das Erzeugen von Sensibilität für Diversity-Anlie-

gen als Teil ihrer Unternehmens- und Führungskultur 

zu verankern. 

Die Diversity-Leitsätze der FHNW konkretisieren 

diese Politik und bringen Grundhaltungen zu den sechs 

Diversity-Dimensionen Alter, Behinderung, Geschlecht, 

Herkunft, Religion und Weltanschauung und sexuelle 

Orientierung zum Ausdruck. Sie bilden einen gemeinsa-

men Orientierungsrahmen für die Aktivitäten im Bereich 

Diversity und Gleichstellung. Die Umsetzung dieser 

Aktivitäten liegt in der Verantwortung der FHNW, der 

einzelnen Hochschulen und der Services. Damit wird 

auch den unterschiedlichen Gegebenheiten in den Fach-

bereichen Rechnung getragen.

Diversity bezeichnet die Vielfalt und Unterschied-

lichkeit von Mitarbeitenden und Studierenden. An der 

FHNW wird diese Vielfalt geschätzt und als Ressource 

für die Entwicklung der Hochschule gesehen. Die FHNW 

setzt die Gleichstellung, die Antidiskriminierung und 

die Chancengleichheit ihrer Mitarbeitenden und Studie-

renden um. Sie sorgt für eine auf Gleichstellung ausge-

richtete, faire Organisationskultur, in der alle ihr indivi-

duelles Potenzial entwickeln können.

Die FHNW entwickelt ihre Diversity-Kompetenz in 

den vier Leistungsbereichen Ausbildung, anwendungso-

rientierte Forschung und Entwicklung, Weiterbildung 

sowie Dienstleistung. Insbesondere wird die Entwick-

lung von Diversity-Kompetenz auch im Rahmen der in-

ternationalen Ausrichtung der FHNW gefördert. Bei der 

Berufsbefähigung der Studierenden sowie in der Weiter-

bildung wird auch der Befähigung zu einer nicht-diskri-

minierenden Berufspraxis Rechnung getragen.

Die in den Leitsätzen genannten sechs Diversity-Di-

mensionen wirken parallel und beeinflussen sich gegen-

seitig. Sie können soziale Ungleichheiten widerspiegeln, 

verändern sich und können verändert werden. Die Di-

mension Geschlecht ist dabei ein zentrales Thema, das 

auch bei den anderen Dimensionen mitberücksichtigt 

werden muss.

Alter

– Wir sehen den Austausch und die Zusammenarbeit 

unter Mitarbeitenden und Studierenden verschiede-

ner Altersgruppen als förderlich für Innovation.

– Wir setzen uns für die Nachwuchsförderung ein.

– Wir fördern lebenslanges Lernen und nutzen Erfah-

rungswissen sowohl in der Personalentwicklung als 

auch in der Ausgestaltung unserer Aus- und Weiter-

bildungsangebote.

– Wir unterstützen Studierende und Mitarbeitende 

in verschiedenen Lebensphasen, insbesondere beim 

Eintritt in die Hochschule, beim Eintritt in die Be-

rufswelt, bei der Vereinbarkeit von Studium bzw. 

Beruf und Familie sowie beim Übergang in die Pen-

sionierung.

Behinderung

– Wir verstehen Behinderung als Resultat einer Wech-

selwirkung, in der Menschen mit Beeinträchtigun-

gen auf einstellungs- und umweltbedingte Barrieren 

stossen. Diese hindern sie an der gleichberechtigten 

Teilhabe an der Gesellschaft.

– Wir ermöglichen barrierefreies Arbeiten und Studie-

ren und gleichen behinderungsbedingte Nachteile 

aus. Dabei arbeiten wir im Einzelfall kreativ, partizi-

pativ und lösungsorientiert.

Diversity-Leitsätze FHNW
Vom Direktionspräsidenten verabschiedet am 1. Juli 2014. 
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Geschlecht

– Wir verstehen Geschlecht im Sinne von Gender in 

erster Linie als von der Gesellschaft zugewiesene 

Rolle.

– Wir achten überall auf die Geschlechterverhältnisse 

und bedenken ihre Bedeutung in der Organisation 

und in den Fachgebieten. Damit entwickeln wir unse-

re Gender-Kompetenz.

– Wir arbeiten am Ziel eines ausgeglichenen Geschlech-

terverhältnisses.

– Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und 

Studium. 

Herkunft

– Wir betrachten unterschiedliche Bildungswege, so-

ziale Hintergründe, Migrationserfahrungen sowie 

Herkunftssprachen unserer Studierenden und Mit-

arbeitenden als Bereicherung.

– Wir berücksichtigen ungleiche Voraussetzungen von 

Studierenden beim Zugang und im Verlauf des Studi-

ums sowie von Mitarbeitenden bei ihrer Laufbahn-

entwicklung.

Religion und Weltanschauung

– Wir pflegen in Bezug auf Religion und Weltanschau-

ung einen toleranten und respektvollen Umgang un-

tereinander.

– Wir orientieren uns dabei an den Freiheitsrechten 

der Einzelnen und an den Interessen der Gemein-

schaft.

Sexuelle Orientierung

– Wir betrachten die sexuelle Orientierung und die 

geschlechtliche Identität in ihrer Vielfalt als Teil 

der Selbstbestimmung und des Daseins eines jeden 

Menschen.

– Wir sorgen für eine Arbeits- und Lernumgebung, in 

der Diskriminierung und Herabsetzung aufgrund 

der sexuellen Orientierung nicht gebilligt werden.

– Wir begegnen Menschen in unterschiedlichen Le-

bensformen und Partnerschaften vorurteilsfrei und 

sorgen für Gleichbehandlung.
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